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Liebe Kollegin,
lieber Kollege

der 21. ordentliche Gewerkschaftstag
hat diese Satzung beschlossen.

Sie ist die Rechtsgrundlage für die Arbeit
unserer Organisation;

Aufbau, Wirkungsbereich und Leistungen der
IG Metall werden in ihr geregelt.

Frankfurt am Main, den 1. Januar 2008

Der Vorstand

Berthold Huber
– Erster Vorsitzender –
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Satzung der
Industriegewerkschaft
Metall

Die IG Metall ist Mitglied im Deutschen Ge‑
werkschaftsbund (DGB).

Darüber hinaus ist sie Mitglied in folgenden
internationalen Gewerkschaftsbünden:

Internationaler Metallgewerkschaftsbund
(IMB),

Europäischer Metallgewerkschaftsbund
(EMB),

Internationale der Textil‑ und Bekleidungs‑
und Lederarbeitervereinigung (ITBLAV),

Internationaler Bund der Bau‑ und Holzarbei‑
ter (IBBH)

und

Europäische Föderation der Bau‑ und Holzar‑
beiter (EFBH).
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Allgemeines

§ 1 Name, Sitz und Organisationsbereich der IG Metall

Die Gewerkschaft führt den Namen „Industriegewerkschaft Metall“. Sie
hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Ihr Organisationsbereich erstreckt
sich auf die Länder der Bundesrepublik Deutschland.

Er umfasst nach Maßgabe des § 3 und des Organisationskatalogs dieser
Satzung (Anhang) folgende Wirtschaftszweige und Betriebe:

a) Metallindustrie, Metallgewinnung, Eisen und Stahl erzeugende Indus‑
trie, Metallhandwerk und anverwandte Industrien, Handwerks‑ und
Dienstleistungszweige;

b) Textil‑ und Bekleidungswirtschaft und anverwandte Wirtschaftszweige
und Betriebe;

c) Holzbearbeitung, Holzverarbeitung und Kunststoffverarbeitung.

§ 2 Aufgaben und Ziele der IG Metall

Die IG Metall hat die Aufgabe, die wirtschaftlichen, sozialen, beruflichen
und kulturellen Interessen der Mitglieder zu fördern. Ihre Unabhängig‑
keit gegenüber den Regierungen, Verwaltungen, Unternehmern, Konfes‑
sionen und politischen Parteien hat sie jederzeit zu wahren. Sie bekennt
sich zur freiheitlich‑demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik
Deutschland und setzt sich für die Sicherung und den Ausbau des so‑
zialen Rechtsstaates und die weitere Demokratisierung von Wirtschaft,
Staat und Gesellschaft, für Frieden, Abrüstung und Völkerverständigung
und den Schutz der natürlichen Umwelt zur Sicherung der Existenz der
Menschheit ein. Sie fördert aktiv die Gleichstellung von Frauen und Män‑
nern in Gesellschaft, Betrieb und Gewerkschaft, unabhängig von eth‑
nischer Herkunft, Geschlecht, Religion oder Weltanschauung, Behinde‑
rung, Alter oder sexueller Identität.

Die IG Metall wahrt und verteidigt die freiheitlich‑demokratische Grund‑
ordnung sowie die demokratischen Grundrechte. Die Verteidigung dieser
Rechte und der Unabhängigkeit sowie Existenz der Gewerkschaften er‑
folgt notfalls durch Aufforderung des Vorstandes an die Mitglieder, zu
diesem Zweck die Arbeit niederzulegen (Widerstandsrecht gemäß Artikel
20 Absatz 4 GG).
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Aufgaben und Ziele der IG Metall sind insbesondere:

1. Zusammenschluss aller im Organisationsbereich der IG Metall Be‑
schäftigten zum gemeinsamen Handeln; sie bezieht alle Mitglieder
zur Unterstützung mit ein.

2. Erzielung günstiger Lohn‑, Gehalts‑ und Arbeitsbedingungen durch
den Abschluss von Tarifverträgen;

3. Demokratisierung der Wirtschaft unter Fernhaltung von neofaschis‑
tischen, militaristischen und reaktionären Elementen;

4. Erringung und Sicherung des Mitbestimmungsrechtes der Arbeitneh‑
mer und Arbeitnehmerinnen im Betrieb und Unternehmen und im
gesamtwirtschaftlichen Bereich durch Errichtung von Wirtschafts‑
und Sozialräten; Überführung von Schlüsselindustrien und anderen
markt‑ und wirtschaftsbeherrschenden Unternehmungen in Gemein‑
eigentum;

5. Mitbestimmung in der gesamten Berufsbildung einschließlich des
Schul‑ und Hochschulwesens;

6. Verbesserung und einheitliche Gestaltung eines demokratischen Ar‑
beits‑ und Sozialrechtes;

7. Sicherung der rechtlichen Voraussetzungen für die gewerkschaftliche
Handlungsfreiheit, insbesondere durch Verbot der Aussperrung;

8. Verbesserung der Gesundheitsvorsorge und der Maßnahmen zum
Arbeits‑ und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer und Arbeitneh‑
merinnen;

9. gewerkschaftliche Bildungsarbeit für Funktionäre und Funktionä‑
rinnen und Mitglieder;

10. Erteilung von Rechtsauskünften, soweit gesetzlich zulässig, auf Ge‑
bieten der Arbeits‑, Sozial‑, Verwaltungs‑ und Finanzgerichtsbarkeit;

11. Gewährung von Unterstützungen an Mitglieder, soweit es die Finanz‑
lage gestattet;

12. Zusammenarbeit mit den im Deutschen Gewerkschaftsbund zusam‑
mengeschlossenen Gewerkschaften und internationalen Organisati‑
onen, insbesondere dem Internationalen Metallgewerkschaftsbund
und dem Europäischen Metallgewerkschaftsbund.
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Mitgliedschaft

§ 3 Beitritt

1. Mitglieder der IG Metall können die Beschäftigten folgender Betriebe
werden:

a) Betriebe der Metallindustrie, der Metallgewinnung, der Eisen und
Stahl erzeugenden Industrie, des Metallhandwerks und sonstige
Metallbetriebe;

b) Betriebe der Textil‑ und Bekleidungswirtschaft und anverwandter
Wirtschaftszweige sowie Betriebe, die mit der Herstellung und/
oder Verarbeitung von Haaren, Fasern, Garnen, Stoffen oder der
Herstellung und Bearbeitung von Bekleidungswaren und ähn‑
lichen Erzeugnissen aller Art befasst sind;

c) Betriebe der Holzbearbeitung, Holzverarbeitung und Kunststoff‑
verarbeitung der Wirtschaftsgruppen Plattenherstellung, Mö‑
bel und Polstermöbelherstellung, Holzbearbeitung, allgemeine
Holzverarbeitung, Holzverwertungsbetriebe zur Gewinnung und
Herstellung von Spezialprodukten, Kunststoffverarbeitung, Bau‑
tischlerei, Fertighausbau, Innenausbau, Musikinstrumente, Sport‑
geräte und Spielwaren, Korb‑, Flecht‑ und Korkwaren, Haar‑ und
Borstenverarbeitung, Karosserie‑ und Fahrzeugbau, Modellbau,
Kulturwaren

und die zu den erwähnten Wirtschaftszweigen gehörenden Repara‑
tur‑, Zubehör‑, Montage‑, Dienstleistungs‑ und sonstigen Hilfs‑ und
Nebenbetrieben und Zweigniederlassungen sowie die Betriebe an‑
verwandter Industrie‑, Handwerks‑ und Dienstleistungszweige, ins‑
besondere auch der Informations‑ und Kommunikationstechnologie
sowie der Datenverarbeitung. Die Zuständigkeit besteht unabhängig
von den verarbeiteten Materialien und unabhängig von der Rechts‑
form und Branchenzugehörigkeit des Unternehmens, zu dem dieser
Betrieb gehört. Der Organisationskatalog dieser Satzung (Anhang)
erläutert den Zuständigkeitsbereich anhand von Beispielen. Er ist
Satzungsbestandteil.

Studierende an Fachhochschulen, Hochschulen, Akademien oder ver‑
gleichbaren Einrichtungen sind berechtigt, Mitglied der IG Metall zu
werden, sofern sie ein Studienfach studieren, das eine spätere Tätig‑
keit in den vorgenannten Betrieben ermöglicht oder wenn sie eine
Tätigkeit in diesen Betrieben anstreben.
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Entsprechendes gilt für Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Ausbil‑
dungs‑ und Weiterbildungsmaßnahmen, die nicht in einem der vor‑
genannten Betriebe durchgeführt werden.

2. Arbeitslose, die vor ihrer Arbeitslosigkeit nicht Mitglied einer
DGB‑Gewerkschaft werden konnten, beim Arbeitsamt arbeitslos ge‑
meldet sind und nachweislich und vorrangig eine Beschäftigung im
Organisationsbereich (Ziffer 1) der IG Metall anstreben, können der IG
Metall in der Verwaltungsstelle beitreten, in der sie wohnen.

3. Mitglieder von Gewerkschaften des Europäischen Metallgewerk‑
schaftsbundes, die in der Bundesrepublik Deutschland vorüberge‑
hend einer Beschäftigung nachgehen und kein Arbeitsverhältnis mit
einem inländischen Unternehmen haben, können bis zur Dauer eines
Jahres eine beitragsfreie Gast‑Mitgliedschaft erwerben.

4. Der Beitritt zur IG Metall ist freiwillig.

Der Beitritt in die IG Metall erfolgt durch eine Beitrittserklärung. Die
Beitrittserklärung wird an die zuständige Verwaltungsstelle weiterge‑
leitet.

5. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Ersten des Monats, für den der
erste Beitrag entrichtet wird.

Mit der unterschriebenen Beitrittserklärung erkennt das betreffende
Mitglied die Satzung der IG Metall als für sich verbindlich an.

6. Die Aufnahme in die IG Metall kann durch Beschluss des zuständigen
Ortsvorstandes verweigert oder innerhalb von drei Monaten rückgän‑
gig gemacht werden, wenn dies im Interesse der IG Metall notwendig
erscheint.

Nicht aufgenommen werden dürfen:

Personen, die durch ihr Verhalten Maßnahmen und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit unterstützt haben, sowie Personen, die Mitglied
einer gegnerischen Organisation sind, und Personen, die Vereini‑
gungen angehören oder unterstützen, deren Handlungen und Akti‑
onen gewerkschaftsfeindlich sind.

Gegen die Entscheidung des Ortsvorstandes kann beim Vorstand Ein‑
spruch erhoben werden. Dieser entscheidet endgültig.

7. Das Mitglied übt seine Rechte und Pflichten in der Verwaltungsstelle
aus, in deren Wirkungsbereich es arbeitet.
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Scheidet ein Mitglied nicht nur vorübergehend aus dem Arbeitsleben
aus, so kann es wählen, ob die Verwaltungsstelle an seinem bishe‑
rigen Arbeitsort oder die Verwaltungsstelle an seinem Wohnort seine
Mitgliedschaft weiterführen soll.

8. Aus der IG Metall oder einer anderen Gewerkschaft ausgeschlossene
oder in Verbindung mit einem Untersuchungsverfahren ausgetretene
Mitglieder können nur auf besonderen Antrag und nur durch den Vor‑
stand wieder aufgenommen werden. Der Antrag ist beim zuständigen
Ortsvorstand einzureichen. Die Aufnahme gilt als Neueintritt.

9. Die Aufnahme ausgetretener oder wegen Beitragsrückstandes gestri‑
chener Mitglieder gilt als Neueintritt.

10. Bei mindestens 70‑jähriger Mitgliedschaft können Mitglieder auf An‑
trag des Ortsvorstandes für ihre langjährige Treue und aktive Mitar‑
beit in der IG Metall zum Ehrenmitglied durch den Vorstand der IG
Metall ernannt werden.

11. Das Mitglied hat Einkünfte aus Mitbestimmungsfunktionen entspre‑
chend den vom Vorstand auf der Grundlage eines Gewerkschaftstags‑
beschlusses ergangenen Richtlinien abzuführen.

§ 4 Mitgliedsausweis

1. Nach Aufnahme in die IG Metall erhält das Mitglied einen Mitglieds‑
ausweis. Der Mitgliedsausweis ist Eigentum der IG Metall.

2. Bei Inanspruchnahme der IG Metall hat das Mitglied sich auszuwei‑
sen. Das Mitglied ist verpflichtet, auf Verlangen seine Mitgliedschaft
nachzuweisen.

§ 5 Höhe der Beiträge

1. Die zur Durchführung gewerkschaftlicher Aufgaben erforderlichen
finanziellen Mittel werden durch Beiträge aufgebracht, die entspre‑
chend dem monatlichen Bruttoverdienst bzw. den Leistungen aus der
Sozialversicherung zu leisten sind.

2. Jedes Mitglied ist zur satzungsgemäßen Beitragsleistung verpflich‑
tet.

Die Beiträge betragen ein Prozent des monatlichen Bruttover‑
dienstes.

Ist der monatliche Bruttoverdienst der IG Metall‑Verwaltungsstelle
nicht bekannt, so setzt diese einen Beitrag in Höhe des von ihr ge‑
schätzten Bruttoverdienstes des Mitglieds fest.
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Der so ermittelte Beitrag ist dem Mitglied mitzuteilen. Er gilt so lan‑
ge, bis das Mitglied der IG Metall‑Verwaltungsstelle gegenüber sei‑
nen tatsächlichen Bruttoverdienst nachgewiesen hat.

Mitglieder, die eine Leistung aus der Sozialversicherung – wie Rent‑
ner und Rentnerinnen, Vorruheständler und Vorruheständlerinnen,
Kranke mit Krankengeldbezug, Umschüler und Umschülerinnen– bzw.
eine den Leistungen aus der Sozialversicherung vergleichbare Lei‑
stung erhalten, zahlen 0,5 Prozent der monatlichen Leistung.

Ist die Höhe der monatlichen Leistungen aus den Sozialversiche‑
rungen und vergleichbaren Leistungen nicht bekannt, so setzt die
IG Metall‑Verwaltungsstelle einen Beitrag in Höhe der von ihr ge‑
schätzten Leistungen der Sozialversicherungen fest.

Der so ermittelte Beitrag ist dem Mitglied mitzuteilen. Er gilt so lan‑
ge, bis das Mitglied der IG Metall‑Verwaltungsstelle gegenüber die
tatsächliche Leistung aus der Sozialversicherung nachgewiesen hat.

Studierende leisten einen monatlichen Beitrag von 2,05 Euro. Für
Studierende in berufsbegleitenden Studiengängen (wie zum Beispiel
Studenten im Praxisverbund oder Berufsakademiestudenten) beträgt
der Beitrag ein Prozent des monatlichen Entgelts.

Arbeitslose, Mitglieder in Elternzeit, Kranke ohne Krankengeldbezug
sowie Mitglieder, die sich in einem anerkannten privaten Insolven‑
zverfahren befinden, leisten einen monatlichen Beitrag von 1,53
Euro.

Bei Vorliegen einer längeren Kurzarbeit können für diese von der
Kurzarbeit betroffenen Mitglieder besondere Beitragsregelungen zwi‑
schen Ortsvorstand und Vorstand vereinbart werden.

3. Alle laufenden Unterstützungen richten sich nach der Dauer und
Höhe der Beitragsleistung.

Die Inanspruchnahme von Einrichtungen der IG Metall sowie alle
Leistungen der IG Metall werden nur bei satzungsgemäßer Beitrags-
leistung gewährt.

Während des Bezuges dieser Unterstützungen sind Beiträge in der
bisherigen Höhe zu entrichten.

Die Beiträge werden von der Unterstützung einbehalten und dem
Mitglied gegenüber entsprechend nachgewiesen.
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4. In außerordentlichen Fällen kann vom Vorstand die Erhebung von
Sonderbeiträgen beschlossen werden. Solche Beschlüsse sind für
alle Mitglieder bindend.

5. Die Beiträge werden in der Regel durch Lastschriften eingezogen.
Weitere Kassierungsarten können durch Beschluss des Vorstandes
zugelassen werden.

Im Rahmen der zulässigen Kassierungsarten entscheidet der Ortsvor‑
stand, welche Kassierungsart angewendet wird.

Die IG Metall‑Verwaltungsstelle ist zur Einziehung des Beitrages im
Rahmen der festgelegten Kassierungsart in seiner jeweils sich aus
Ziffer 2 ergebenden Höhe ermächtigt.

Das Mitglied ist verpflichtet, bei Wechsel des Geldinstituts oder Än‑
derung seines Kontos die zuständige Verwaltungsstelle umgehend zu
unterrichten.

Die geleisteten Beiträge werden dem Mitglied in geeigneter Form
quittiert.

6. In besonderen Notfällen kann auf entsprechenden Antrag an den
Ortsvorstand der Beitrag bis zur Dauer von 12 Monaten auf bis zu
1,53 Euro reduziert werden. Im Falle eines Leistungsbezugs, der eine
satzungsgemäße Beitragszahlung voraussetzt, werden die vor der
Absenkung gezahlten Durchschnittsbeiträge zu Grunde gelegt. Für
die Gewährung der Beitragsreduzierung gelten die Regelungen des §
28 (Unterstützung bei außerordentlichen Notfällen).

7. Mitglieder, die ihrer Wehrdienstpflicht nachkommen oder den Zivil‑
dienst leisten, werden für diese Zeit von der Beitragsleistung befreit.
Voraussetzung dafür ist, dass sie unter Vorlage des Mitgliedsaus‑
weises den Ortsvorstand ihrer Verwaltungsstelle ordnungsgemäß be‑
nachrichtigen.

Die Zeiten der Wehrdienstpflicht und des Zivildienstes werden bei
den Unterstützungsleistungen angerechnet.

8. Während einer Haftzeit ruhen die Rechte und Pflichten der Mitglieder.
In Ausnahmefällen kann auf Antrag des zuständigen Ortsvorstands
der Vorstand eine Sonderregelung treffen.

9. Mitglieder, die im Interesse ihrer Kinder die Erwerbstätigkeit unter‑
brechen, haben bei Wiederaufnahme der Berufstätigkeit Anspruch auf
die durch die frühere Beitragszahlung erworbenen Rechte.
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Voraussetzung hierfür ist die ordnungsgemäße Abmeldung und bei
der Anmeldung der Nachweis, dass während der mit Beiträgen nicht
belegten Zeit kein Arbeitseinkommen erzielt wurde.

§ 6 Übertritt von und zu anderen Gewerkschaften

1. Wenn ein Mitglied den Betrieb wechselt und für diesen Betrieb eine
andere DGB‑Gewerkschaft zuständig ist, wird es nach Ablauf von
sechs Monaten auf die veränderte Zuständigkeit hingewiesen.

2. Der Übertritt von Mitgliedern aus einer anderen Gewerkschaft wird
durch den Vorstand vollzogen.
Ein Übertritt kann abgelehnt werden, wenn dies im Interesse der IG
Metall notwendig erscheint.

3. Übergetretenen Mitgliedern werden Dauer der Mitgliedschaft und ge‑
leistete Beiträge anerkannt. Ausgenommen hiervon sind Leistungen
gemäß § 29. Bei der Bewertung der geleisteten Beiträge wird die
Beitragsregelung der IG Metall zugrunde gelegt.
Voraussetzung ist, dass keine Unterbrechung der Mitgliedschaft
vorliegt und das Mitglied bis zum Tage seines Übertritts allen sat‑
zungsgemäßen Verpflichtungen in seiner alten Gewerkschaft nachge‑
kommen ist und die Anmeldung zum Übertritt innerhalb eines Mo‑
nats nach bescheinigter Abmeldung aus der früheren Gewerkschaft
erfolgt.
In den letzten zwölf Monaten in der früheren Gewerkschaft bezogene
Unterstützungen werden in Anrechnung gebracht.

§ 7 An- und Abmeldungen

Jeder Wohnungs‑ und Betriebswechsel sowie ein Wechsel der beruflichen
Tätigkeit und Veränderungen des Familiennamens sind der zuständigen
Verwaltungsstelle umgehend, möglichst schriftlich, mitzuteilen.
Bei der Abmeldung müssen die Beiträge bis zum Abmeldetag entrichtet
sein.

Beendigung der Mitgliedschaft

§ 8 Austritte und Streichungen

1. Der Austritt muss schriftlich unter Beifügung des Mitgliedsausweises
bei der Verwaltungsstelle erklärt werden, der das Mitglied angehört.
Der Austritt kann mit einer Frist von sechs Wochen zum Ende eines
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Quartals erklärt werden. Unmittelbar mit dem Austritt enden alle nach
der Satzung möglichen freiwilligen Leistungen der Gewerkschaft ein‑
schließlich des Rechtsschutzes.

2. Mitglieder, die eine Stundung ihrer Beiträge nicht beantragt haben
und mit ihren Beiträgen maximal drei Monate nach Fälligkeit im
Rückstand sind, können nach erfolgloser Aufforderung zur Zahlung
an den Ortsvorstand der zuständigen Verwaltungsstelle als Mitglied
gestrichen werden. Unmittelbar mit der Streichung enden alle nach
der Satzung möglichen freiwilligen Leistungen der Gewerkschaft ein‑
schließlich des Rechtsschutzes.

Gegen die Streichung kann das Mitglied innerhalb einer Frist von vier
Wochen Beschwerde beim Vorstand einlegen.

§ 9 Ausschluss

1. Der Ausschluss von Mitgliedern erfolgt durch Beschluss des Vor‑
standes

a) aufgrund eines Untersuchungsverfahrens zur Feststellung von ge‑
werkschaftsschädigendem Verhalten;

b) ohne Durchführung eines Untersuchungsverfahrens.

Der Ausschluss wird mit Ablauf der Beschwerdefrist wirksam.

Beschwerde und Einspruch nach Anhang Nr. 3 A Ziffer 14 haben auf‑
schiebende Wirkung.

2. Mit dem Beschluss des Vorstandes enden alle nach der Satzung mög‑
lichen freiwilligen Leistungen der IG Metall einschließlich des Rechts‑
schutzes.

§ 10 Untersuchungsverfahren zur Feststellung
von gewerkschaftsschädigendem Verhalten

1. Mitglieder, die nachweislich die Interessen der IG Metall schädigen,
gegen die Satzung verstoßen oder sich beharrlich weigern, den An‑
weisungen des Vorstandes oder des Ortsvorstandes ihrer Verwal‑
tungsstelle Folge zu leisten, können nach Durchführung eines Unter‑
suchungsverfahrens aus der IG Metall ausgeschlossen werden.

2. Das Verfahren ist im Anhang Nr. 3 A als Satzungsbestandteil gere‑
gelt.
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§ 11 Ausschluss ohne Untersuchungsverfahren

1. Mitglieder, die die IG Metall durch Betrug, Unterschlagung von Ge‑
werkschaftsgeldern, durch Streik‑ oder Sperrebruch schädigen, kön‑
nen vom Vorstand ohne Durchführung eines Untersuchungsverfah‑
rens gemäß § 9 ausgeschlossen werden.

Der Ausschluss von Mitgliedern ohne Untersuchungsverfahren kann
auch erfolgen, wenn sie einer gegnerischen Organisation angehören
oder sich an deren gewerkschaftsfeindlichen Aktivitäten beteiligen
oder diese unterstützen.

2. Das Verfahren ist im Anhang Nr. 3 B als Satzungsbestandteil gere‑
gelt.

§ 12 Verfahren bei persönlichen Streitigkeiten

1. Persönliche Streitigkeiten der Mitglieder untereinander dürfen kei‑
nesfalls in von der IG Metall einberufenen Versammlungen oder an‑
deren Veranstaltungen ausgetragen werden.

2. Zuwiderhandlungen können ein Verfahren nach § 10 nach sich zie‑
hen.

Organisationsaufbau und Organisationsstruktur

§ 13 Beteiligung von Frauen

In den Organen und Gremien der IG Metall müssen Frauen grundsätzlich
mindestens entsprechend ihrem Anteil an der Mitgliedschaft vertreten
sein. Das Verfahren wird in einer Richtlinie geregelt.

§ 14 Verwaltungsstellen und Ortsvorstände

1. Für vom Vorstand abgegrenzte und festgelegte Bereiche werden Ver‑
waltungsstellen errichtet. In einer Stadt soll nur eine Verwaltungsstel‑
le bestehen.

Der Vorstand kann Kooperationen zwischen benachbarten Verwal‑
tungsstellen fördern sowie nach vorhergehender Beratung mit den
in Betracht kommenden Bezirksleitungen, Ortsvorständen und De‑
legiertenversammlungen bestehende Verwaltungsstellen aufheben
und neu gliedern, wenn sich die Notwendigkeit oder Zweckmäßigkeit
ergibt.
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Gegen die Entscheidung des Vorstandes zur Aufhebung und Neuglie‑
derung von Verwaltungsstellen kann eine der betroffenen Delegier‑
tenversammlungen innerhalb von vier Wochen Einspruch beim Beirat
einlegen. Den beteiligten Verwaltungsstellen ist in der Beiratssitzung
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Der Beirat entscheidet
endgültig.

2. Die Leitung der Verwaltungsstelle ist der Ortsvorstand.

Er besteht aus dem bzw. der 1. Bevollmächtigten, dem bzw. der 2.
Bevollmächtigten, dem Kassierer bzw. der Kassiererin und minde‑
stens sechs Beisitzern bzw. Beisitzerinnen, aus deren Reihen der
Ortsvorstand drei Revisoren bzw. Revisorinnen zu bestellen hat.

Die Bevollmächtigten und der Kassierer bzw. die Kassiererin führen
die Geschäfte des Ortsvorstands. Der bzw. die 1. Bevollmächtigte
ist in jedem Falle als geschäftsführender Bevollmächtigter bzw. ge‑
schäftsführende Bevollmächtigte anzustellen.

In Verwaltungsstellen mit zwei angestellten geschäftsführenden Be‑
vollmächtigten muss einer bzw. eine von beiden gleichzeitig Kas‑
sierer bzw. Kassiererin sein, wenn die Voraussetzung zur Anstellung
eines Kassierers bzw. einer Kassiererin nicht besteht.

In Verwaltungsstellen mit einem oder einer angestellten geschäfts‑
führenden Bevollmächtigten muss dieser bzw. diese gleichzeitig Kas‑
sierer bzw. Kassiererin sein, wenn die Voraussetzung zur Anstellung
eines Kassierers bzw. einer Kassiererin nicht besteht.

Die Amtsdauer des Ortsvorstands beträgt vier Jahre.

Sie endet vorzeitig für Ortsvorstandsmitglieder, die während der
Amtsdauer den Beruf oder die Tätigkeit wechseln und keine Beschäf‑
tigung in einem in § 3 Ziffer 1 der Satzung genannten Betrieb mehr
ausüben, es sei denn, sie werden Rentner bzw. Rentnerin oder vorü‑
bergehend arbeitslos.

Die Wahl des Ortsvorstands erfolgt in der Delegiertenversammlung.

Diese Delegiertenversammlungen müssen im ersten Halbjahr nach
In‑ Kraft‑Treten einer neuen Satzung durchgeführt sein.

In den Ortsvorstand können grundsätzlich nur Mitglieder mit min‑
destens 36‑monatiger ununterbrochener Gewerkschaftszugehörigkeit
und satzungsgemäßer Beitragsleistung während dieser Zeit gewählt
werden.
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Jugendliche Mitglieder können mit einer mindestens zwölfmonatigen
ununterbrochenen gewerkschaftlichen Mitgliedschaft und satzungs‑
gemäßer Beitragsleistung während dieser Zeit in den Ortsvorstand
gewählt werden.

Die Wahl des Ortsvorstands muss in geheimer Abstimmung erfol‑
gen.

Scheidet ein Mitglied des Ortsvorstands aus, so ist die Nachwahl von
der nächstfolgenden Delegiertenversammlung vorzunehmen.

Die gewählten Ortsvorstandsmitglieder und die Geschäftsführer bzw.
Geschäftsführerinnen müssen vom Vorstand bestätigt werden.

3. Erfüllt ein Ortsvorstand seine satzungsmäßige Pflicht nicht, hat der
Vorstand das Recht, vorübergehend eine beauftragte Geschäftsfüh‑
rung oder einen Ortsvorstand einzusetzen. In solchen Fällen ist der
Vorstand berechtigt, Angestellte der Verwaltungsstelle auch ohne
Einhaltung der Kündigungsfrist zu entlassen. Ein Beschluss der De‑
legiertenversammlung der Verwaltungsstelle ist hierzu nicht erforder‑
lich. Die dann notwendig werdende Wahl des Ortsvorstands oder der
Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerinnen wird vom Vorstand nach
den Bestimmungen der Satzung durchgeführt.

Kündigungen von Geschäftsführern bzw. Geschäftsführerinnen durch
den Ortsvorstand können nur nach vorheriger Zustimmung des Vor‑
standes erfolgen.

4. Aufgaben des Ortsvorstands:

a) Der Ortsvorstand leitet die Verwaltungsstelle im Rahmen der
Satzung nach dem vom Vorstand aufgrund der Beschlüsse des
Gewerkschaftstages, Beirates und Vorstandes gegebenen Anwei‑
sungen, Richtlinien und Vollmachten.

Der Ortsvorstand vertritt die Verwaltungsstelle nach innen und
außen, sowohl den Mitgliedern als auch Dritten gegenüber.

Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann der Ortsvorstand Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen anstellen. Diese können nicht Mitglied des
Ortsvorstands sein.

b) Der Ortsvorstand hat zur Unterstützung der gewerkschaftlichen
Arbeit in den Betrieben, zur Beratung der Mitgliedschaft und im
Hinblick auf die Verwirklichung der Aufgaben und Ziele der IG
Metall
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nach den Richtlinien des Vorstandes Vertrauenskörper zu bilden und
ein entsprechendes Tätigwerden der Vertrauensleute sicherzustellen.

c) Unterstützung und Überwachung bei der Einleitung und Durch‑
führung von Vertrauensleute‑, Betriebsrats‑, Jugend‑ und Auszu‑
bildendenvertretungs‑, Schwerbehindertenvertrauensleute‑ und
Aufsichtsratswahlen.

d) Erfassung, Schulung und Beratung von Vertrauensleuten, Be‑
triebsrats‑ und Aufsichtsratsmitgliedern, Schwerbehindertenver‑
trauensleuten und Mitgliedern der Jugend‑ und Auszubildenden‑
vertretungen.

e) Durchführung von Schulungs‑ und Bildungsmaßnahmen.

f ) Bildung von Ausschüssen und Arbeitskreisen nach den Richtlinien
des Vorstandes.

g) Bestätigung und Kontrolle der Tätigkeit der örtlichen Funktionäre
und Funktionärinnen.

h) Einberufung und Durchführung von Delegiertenversammlungen
und Versammlungen von Funktionären und Funktionärinnen und
Mitgliedern.

i) Durchführung von Agitationsmaßnahmen und Werbung neuer
Mitglieder. Regelmäßige Verteilung der metallzeitung an die Mit‑
glieder.

j) Unterstützung der Mitglieder durch Rat und Auskunft.

k) Durchführung der Tarif‑, Lohn‑ und Gehaltsbewegung nach den
Anweisungen des Vorstandes. Überwachung der Tarif‑, Lohn‑,
Gehalts‑ und Arbeitsbedingungen und Beseitigung der sich aus
diesen ergebenden Differenzen.

l) Förderung der allgemeinen örtlichen Gewerkschaftsarbeit in Ge‑
meinschaft mit anderen Gewerkschaften des Deutschen Gewerk‑
schaftsbundes.

m) Führung der Kassengeschäfte und Abrechnung mit der Hauptkas‑
se des Vorstandes.

n) Der Ortsvorstand ist für die Betreuung und Beteiligung der nicht
über betriebliche Strukturen erreichbaren Mitglieder unter Einbe‑
ziehung der nicht in Betrieben tätigen Mitglieder verantwortlich.
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5. Die Herausgabe von periodisch erscheinenden Druckschriften und
Mitteilungen durch den Ortsvorstand ist nur mit vorheriger Genehmi‑
gung des Vorstandes möglich.

6. Zur Durchführung ihrer Aufgaben erhalten die Verwaltungsstellen:

a) einen Sockelbetrag. Die Höhe und Anpassung des Sockelbetrages
wird auf Vorschlag des Vorstandes durch den Beirat entschieden.
Näheres regelt eine Richtlinie. Dabei sind die Mitgliederentwick‑
lung und die Beitragseinnahmen zu berücksichtigen,

b) 20 Prozent ihrer Beitragseinnahmen aus Beiträgen gemäß § 5
Ziffer 2 Abs. 2,

c) einen Anteil ihrer Beitragseinnahmen gemäß Ziffer 7a),

d) Mittel aus dem Strukturfonds des Vorstandes gemäß Ziffer 7 b).

7. a) Für Mitglieder, die eine Leistung aus der Sozialversicherung bzw.
eine den Leistungen aus der Sozialversicherung vergleichbare Lei‑
stung erhalten – wie Rentner und Rentnerinnen, Vorruheständler
und Vorruheständlerinnen, Kranke mit Krankengeldbezug und
Kranke ohne Krankengeldbezug und ohne Entgeltfortzahlung,
Umschüler und Umschülerinnen, Studierende, Arbeitslose, Erzie‑
hungsurlauber bzw. ‑urlauberinnen, Wehr‑ und Zivildienstleisten‑
de, sowie Mitglieder, die sich in längerer Kurzarbeit befinden und
für die eine besondere Beitragsregel zwischen Ortsvorstand und
Vorstand vereinbart wurde, wird der Beitragsanteil der Verwal‑
tungsstellen nach folgender Formel berechnet: 30 Prozent zu‑
züglich der Prozentpunkte, die die Verwaltungsstelle über dem
bundesdurchschnittlichen Anteil der in dieser Ziffer genannten
Beitragszahler liegt.

b) Verwaltungsstellen, die wegen besonderer Schwierigkeiten ihre
notwendigen Ausgaben nicht bestreiten können, erhalten eine
finanzielle Unterstützung aus dem Strukturfonds.

Voraussetzungen und Verfahren für die Unterstützung der Verwal‑
tungsstellen, für Projekte und Kooperationsvorhaben regelt eine
Richtlinie des Vorstandes.

8. Die nach Bestreitung der notwendigen Verwaltungskosten ange‑
sammelten Kassenbestände der Verwaltungsstellen dürfen ohne die
vorherige Zustimmung des Vorstandes für besondere Ausgaben nicht
verwandt werden.



22

Jede Anlage von Geldern bedarf der vorherigen Zustimmung des Vor‑
standes. Der Ortsvorstand ist für die Einnahmen und Ausgaben der
Gewerkschaftsgelder verantwortlich.

Das Ausleihen von Gewerkschaftsgeldern ist unzulässig.

Die Revisoren bzw. Revisorinnen sind verpflichtet, die Kasse nach
den Anweisungen des Vorstandes zu prüfen.

9. Für jeden Monat ist eine Abrechnung der Hauptkasse und der Orts‑
kasse über Einnahmen und Ausgaben nach den Anweisungen des
Vorstandes vorzunehmen. Die Hauptkassenbelege sind monatlich an
den Vorstand einzusenden. Die Ortskassenbelege sind grundsätzlich
monatlich, mindestens einmal im Quartal, durch die Ortsvorstandsre‑
visoren bzw. ‑revisorinnen zu prüfen.

10. Die Gelder für die Hauptkasse werden vom Vorstand mittels Last‑
schrift eingezogen.

11. Die Bevollmächtigten, Kassierer bzw. Kassiererinnen und Angestell‑
ten der Verwaltungsstellen sind verpflichtet, Beauftragten des Vor‑
standes jede auf die IG Metall oder deren Kassenverhältnisse Bezug
nehmende Auskunft zu erteilen. Auf Verlangen sind den Prüfenden
die erforderlichen Unterlagen und das vorhandene Bargeld des Orts‑
vorstands vorzulegen. Das gleiche gilt bei Revisionen, die der Be‑
zirksleiter bzw. die Bezirksleiterin oder von ihm bzw. ihr Beauftragte
in den zu ihrem Bezirk gehörenden Verwaltungsstellen vornehmen.

12. Alle bei den Verwaltungsstellen vorhandenen Geldmittel, Häuser,
Grundstücke, Fahrzeuge, Materialien und sonstigen Gegenstände
sind Eigentum der Industriegewerkschaft Metall.

§ 15 Delegiertenversammlung

1. Beschluss fassendes Organ der Verwaltungsstelle ist die Delegierten‑
versammlung. Alle Beschlüsse der Delegiertenversammlung werden
mit einfacher Mehrheit gefasst. Sie sind, soweit sie der Satzung und
den Beschlüssen des Gewerkschaftstages, Beirates und Vorstandes
nicht entgegenstehen, für alle Mitglieder der Verwaltungsstelle bin‑
dend.

2. Die Aufgaben der Delegiertenversammlung und die Wahl ihrer Dele‑
gierten sind in einem Ortsstatut festzulegen, das den vom Vorstand
herausgegebenen Richtlinien zu entsprechen hat. Das Ortsstatut tritt
nach Genehmigung durch den Vorstand in Kraft.
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3. Die Delegiertenversammlung wählt im ersten Halbjahr nach
In‑Kraft‑Treten einer neuen Satzung den Ortsvorstand nach den Be‑
stimmungen des Ortsstatuts.

4. Die Wahl des Ortsvorstands muss in geheimer Abstimmung durchge‑
führt werden.

Dies gilt auch für Nachwahlen von Ortsvorstandsmitgliedern während
der Amtsdauer.

5. Die Delegiertenversammlung nimmt die Geschäfts‑ und Kassenbe‑
richte und den Bericht der Revisoren bzw. Revisorinnen entgegen
und fasst Beschluss über die Entlastung der Geschäftsführer bzw.
Geschäftsführerinnen und des Ortsvorstands. Es sind mindestens vier
Delegiertenversammlungen im Jahr durchzuführen.

Die Delegiertenversammlung trifft alle endgültigen Entscheidungen
über die örtlichen Gewerkschaftsangelegenheiten im Rahmen der
Verwaltungsstelle.

6. Zu Delegierten können nur Mitglieder mit mindestens zwölfmonatiger
ununterbrochener Gewerkschaftszugehörigkeit und satzungsgemäßer
Beitragsleistung während dieser Zeit gewählt werden.

Wahlberechtigt sind nur Mitglieder mit mindestens dreimonatiger un‑
unterbrochener Gewerkschaftszugehörigkeit.

Die Amtsdauer der Delegierten endet vorzeitig, wenn der/die Dele‑
gierte während der Amtsdauer den Beruf oder die Tätigkeit wechselt
und keine Beschäftigung in einem in § 3 Ziffer 1 der Satzung genann‑
ten Betrieb mehr ausübt, es sei denn, er bzw. sie wird Rentner bzw.
Rentnerin oder vorübergehend arbeitslos.

§ 16 Einteilung und Leitung der Bezirke

1. Zur Durchführung aller gewerkschaftlichen, organisatorischen und
agitatorischen Maßnahmen wird das Wirkungsgebiet der IG Metall in
Bezirke eingeteilt.

Die Einteilung, Abgrenzung und Änderung dieser Bezirke erfolgt nach
Anhörung der Bezirkskonferenzen durch den Vorstand.

Die Bezirkskommission eines betroffenen Bezirkes kann gegen die
Entscheidung des Vorstandes innerhalb von vier Wochen Einspruch
beim Beirat einlegen. Dieser entscheidet endgültig.
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2. Für jeden Bezirk wird eine Bezirksleitung gebildet.

Sie besteht aus:

– dem Bezirksleiter bzw. der Bezirksleiterin,

– der Bezirkskommission

– und den Bezirkssekretären und ‑sekretärinnen.

Der Bezirksleitung obliegt die Beratung der gewerkschaftlichen Ange‑
legenheiten im Bezirk.

Die Sitzungen der Bezirksleitung finden nach Bedarf statt und wer‑
den von dem Bezirksleiter bzw. der Bezirksleiterin einberufen.

3. Die Geschäftsführung in den Bezirken liegt bei den vom Vorstand
angestellten Bezirksleitern bzw. Bezirksleiterinnen. Zur Unterstützung
der Bezirksleiter bzw. der Bezirksleiterinnen werden vom Vorstand
Bezirkssekretäre und ‑sekretärinnen und weitere Mitarbeiter und Mit‑
arbeiterinnen angestellt.

Diese können unbeschadet § 19 Ziffer 3 Absatz 2 und § 20 Ziffer 14
der Satzung nicht Mitglied des Beirates und Delegierte des Gewerk‑
schaftstages sein.

Die Stellen der Bezirksleiter bzw. Bezirksleiterinnen und der Bezirks‑
sekretäre bzw. ‑sekretärinnen können vom Vorstand zur allgemeinen
Bewerbung ausgeschrieben werden.

4. Die Bezirksleiter bzw. Bezirksleiterinnen sind in den Bezirken die
Beauftragten des Vorstandes, nach dessen Weisung sie ihre Tätigkeit
ausüben. Sie haben folgende Aufgaben:

a) Leitung des Bezirks;

b) Durchführung von Tarif‑, Lohn‑ und Gehaltsbewegungen;

Bildung von Tarifkommissionen für den jeweiligen Geltungsbe‑
reich der abzuschließenden Tarifverträge nach den Richtlinien des
Vorstandes;

beabsichtigte Tarifkündigungen müssen von dem Bezirksleiter
bzw. der Bezirksleiterin dem Vorstand gemeldet werden;

über Kündigungen entscheidet der Vorstand;

Eingreifen bei Arbeitsdifferenzen nach den Bestimmungen der
Satzung.
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Bei Streiks und Aussperrungen in seinem bzw. ihrem Bezirk hat
sich der Bezirksleiter bzw. die Bezirksleiterin oder ein von ihm
bzw. ihr Beauftragter bzw. Beauftragte an Ort und Stelle zu infor‑
mieren und dem Vorstand umgehend Bericht zu erstatten;

c) Vornahmen von Revisionen in den Verwaltungsstellen. Über diese
Revisionen ist ein Protokoll zu erstellen, von dem eine Durch‑
schrift dem Vorstand unverzüglich einzusenden ist;

d) Untersuchung und Schlichtung von Differenzen in den Verwal‑
tungsstellen;

e) Ausführung sonstiger, ihnen vom Vorstand im Gewerkschaftsinte‑
resse erteilten Aufträge und ihnen durch die Satzung zufallender
Obliegenheiten;

f ) Bildung von Ausschüssen im Bezirk nach den Richtlinien des Vor‑
standes.

5. Die Bezirkskommission, bestehend aus fünf Mitgliedern, wird auf der
Bezirkskonferenz gewählt.

Auf Antrag der Bezirksleitung kann der Vorstand die Zahl der Be‑
zirkskommissionsmitglieder in besonderen Fällen auf sieben und bei
mehr als 600.000 Mitgliedern auf neun erhöhen.

Ihre Amtszeit dauert bis zur ordentlichen Bezirkskonferenz, die in den
ersten sieben Monaten nach dem In‑Kraft‑Treten der vom jeweiligen
ordentlichen Gewerkschaftstag beschlossenen neuen Satzung statt‑
findet. In begründeten Ausnahmefällen kann die Bezirkskonferenz
mit Genehmigung des Vorstandes zu einem späteren Zeitpunkt im
selben Jahr durchgeführt werden.

Die Bezirkskommission hat folgende Aufgaben:

a) Beratung gewerkschaftlicher Angelegenheiten innerhalb des Be‑
zirks mit dem Bezirksleiter bzw. der Bezirksleiterin und den Be‑
zirkssekretären und ‑sekretärinnen;

b) Prüfung der Bezirkskasse mindestens einmal im Quartal;

c) Beschwerden über die Tätigkeit des Bezirksleiters bzw. der Be‑
zirksleiterin entgegenzunehmen, zu untersuchen und über das
Ergebnis dem Vorstand Bericht zu erstatten. Die Entscheidung
über die Beschwerde trifft der Vorstand;
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d) Bewerbungen für die Stelle des Bezirksleiters bzw. der Bezirkslei‑
terin und der Bezirkssekretäre bzw. ‑sekretärinnen mit dem Be‑
zirksleiter bzw. der Bezirksleiterin zu prüfen und dem Vorstand
geeignete Vorschläge zu unterbreiten. Der Vorstand entscheidet
über die Anstellung.

§ 17 Bezirkskonferenzen

1. Zur wirksamen Unterstützung der Bezirksleitung, zur Erörterung
taktischer Fragen sowie zur Erleichterung der Durchführung der Be‑
schlüsse der Gewerkschaftstage und der Gewerkschaftsaufgaben
muss alljährlich eine Bezirkskonferenz abgehalten werden.

2. Die Durchführung außerordentlicher Bezirkskonferenzen kann jeder‑
zeit vom Vorstand beschlossen werden. Eine außerordentliche Be‑
zirkskonferenz muss durchgeführt werden, wenn Verwaltungsstellen,
die zusammen mehr als zwei Drittel der Mitglieder des Bezirks umfas‑
sen, es durch Beschluss ihrer Delegiertenversammlung beantragen.
Der Antrag ist zu begründen.

3. Die Bezirkskonferenzen befassen sich insbesondere mit tariflichen,
organisatorischen und gewerkschaftspolitischen Fragen für den Be‑
reich des Bezirkes.

Die Bezirkskonferenzen haben im Wesentlichen folgende Aufgaben:

a) Entgegennahme und Diskussion des Geschäftsberichtes der Be‑
zirksleitung;

b) Erörterung und Diskussion aller gewerkschaftspolitischen und or‑
ganisatorischen Fragen, vor allem im Bereich des Bezirkes;

c) Diskussion über die Zielsetzungen von Tarifbewegungen sowie
über ihren Ablauf und die Auswirkungen;

d) Verabschiedung von Entschließungen und Anträgen an die Be‑
zirksleitung oder den Vorstand zu allen die IG Metall betreffenden
Fragen;

e) Bestätigung der Mitglieder der Tarifkommissionen;

f ) Wahl der vom Bezirk in den Beirat zu entsendenden Beiratsmit‑
glieder;

g) Wahl der Bezirkskommission.



27

4. Abstimmungen und Wahlen auf der Bezirkskonferenz erfolgen nicht
nach der Zahl der Delegierten, sondern nach der Zahl der von diesen
vertretenen Mitglieder, wenn Delegierte, die 25 Prozent der Mitglied‑
schaft vertreten, dies beantragen.

5. Die Einberufung der Bezirkskonferenz erfolgt auf Veranlassung des
Vorstandes durch den Bezirksleiter bzw. die Bezirksleiterin.

Die Tagesordnung wird von der Bezirksleitung im Einvernehmen mit
dem Vorstand aufgestellt.

6. Der Bezirksleiter bzw. die Bezirksleiterin, die Bezirkskommission, die
Bezirkssekretäre und ‑sekretärinnen, die gewählten Mitglieder des
Beirates und die Vorsitzenden der Ausschüsse des Bezirkes nehmen
mit beratender Stimme an den Bezirkskonferenzen teil.

7. Jede zum Bezirk gehörende Verwaltungsstelle ist auf der Bezirkskon‑
ferenz durch Delegierte vertreten. Die Zahl der Delegierten beträgt
bei einer Mitgliederzahl bis zu 1000 einen Delegierten, von 1001 bis
2000 zwei Delegierte, von 2001 bis 5000 drei Delegierte, von 5001
bis 10000 vier Delegierte, über 10000 fünf Delegierte.

Die Anzahl der Mandate errechnet sich aus dem Durchschnitt der
Mitgliederzahlen der letzten vier Quartale vor der Ausschreibung.

Das Mandat gilt bis zur Neuwahl nach dem nächsten ordentlichen
Gewerkschaftstag.

Die Delegierten und ebenso viele Stellvertreter bzw. Stellvertrete‑
rinnen zur Bezirkskonferenz sind im ersten Halbjahr nach dem
In‑Kraft‑Treten der vom ordentlichen Gewerkschaftstag beschlos‑
senen neuen Satzung zu wählen. Ihre Wahl erfolgt in den Delegier‑
tenversammlungen der Verwaltungsstellen.

Wählbar sind nur Mitglieder mit mindestens 36‑monatiger ununter‑
brochener Gewerkschaftszugehörigkeit und satzungsgemäßer Bei‑
tragsleistung während dieser Zeit.

§ 18 Vorstand

1. Der Vorstand besteht aus dem bzw. der 1. Vorsitzenden, dem bzw.
der 2. Vorsitzenden, dem Hauptkassierer bzw. der Hauptkassiererin,
vier weiteren geschäftsführenden und 29 ehrenamtlichen Vorstands‑
mitgliedern.
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Die Vorstandsmitglieder werden auf jedem ordentlichen Gewerk‑
schaftstag gewählt. Die Wahl der geschäftsführenden Vorstandsmit‑
glieder erfolgt in geheimer Abstimmung.

Die ehrenamtlichen Vorstandsmitglieder werden dem Gewerkschafts‑
tag durch die Bezirke vorgeschlagen. Der Vorschlag erfolgt durch die
in dem Bezirk zu dem Gewerkschaftstag gewählten Delegierten.

Wählbar sind nur Mitglieder mit mindestens 60‑monatiger ununter‑
brochener Gewerkschaftszugehörigkeit und satzungsgemäßer Bei‑
tragsleistung während dieser Zeit.

Zwischen zwei ordentlichen Gewerkschaftstagen notwendige Nach‑
wahlen zum Vorstand werden durch den Beirat vorgenommen. Der
Beirat kann zu diesem Zweck auch die Einberufung eines außeror‑
dentlichen Gewerkschaftstages beschließen.

2. Der Vorstand wählt aus dem Kreis der ehrenamtlichen Vorstands‑
mitglieder sieben Revisoren bzw. Revisorinnen, die monatlich die
Kassengeschäfte prüfen und darüber einen schriftlichen Bericht zu
erstatten haben.

3. Aufgaben des Vorstandes:

a) Der Vorstand vertritt die IG Metall nach innen und außen. Er ist
verpflichtet, die Interessen der Gewerkschaft gewissenhaft wahr‑
zunehmen.

b) Der Vorstand hat die Einhaltung der Satzung zu überwachen und
die Beschlüsse des Gewerkschaftstages und Beirates durchzufüh‑
ren.

c) Der Vorstand entscheidet nach Prüfung über Tarifkündigungen,
Urabstimmungen und Arbeitseinstellungen.

d) Der Vorstand erteilt den Verwaltungsstellen die zur Durchführung
ihrer Arbeit entsprechenden Anweisungen.

Der Vorstand ist jederzeit berechtigt, in den Verwaltungsstellen
durch Beauftragte Revisionen vorzunehmen, die sich sowohl auf
die Prüfung der Kassen‑ und Finanzgeschäfte als auch auf die
gesamte Geschäftsführung erstrecken können.

Der Vorstand kann zur Erfüllung seiner Aufgaben Sekretäre und
Sekretärinnen und weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an‑
stellen.
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Diese können unbeschadet § 19 Ziffer 3 Absatz 2 und § 20 Ziffer
14 der Satzung nicht Mitglied des Beirates und Delegierte des
Gewerkschaftstages sein.

e) Zum Abschluss von rechtsgültigen Geschäften des Vorstandes ge‑
hören zwei Unterschriften, die eines bzw. einer Vorsitzenden, des
Hauptkassierers bzw. der Hauptkassiererin oder eines geschäfts‑
führenden Vorstandsmitgliedes.

Der Vorstand kann zur Abwicklung von bestimmten Geschäften
Vollmachten durch Beschluss erteilen.

f ) Die Anlegung sowie Kündigung und Abhebung von Geldern der
IG Metall darf nur mit Unterschrift eines bzw. einer Vorsitzenden
und des Hauptkassierers bzw. der Hauptkassiererin vollzogen
werden.

Die Anlegung von Geldern und die Verwendung von Vermögens‑
werten haben nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten im Sinne der
Erfüllung gewerkschaftlicher Aufgaben zu erfolgen.

Das Ausleihen von Gewerkschaftsgeldern an Mitglieder oder Pri‑
vatpersonen ist unzulässig.

g) Herausgabe der metallzeitung und anderer Schriften.

h) Erlass von Richtlinien.

4. An den Sitzungen des Vorstandes nehmen in der Regel der bzw.
die Vorsitzende des Kontrollausschusses und die Bezirksleiter bzw.
Bezirksleiterinnen teil.

§ 19 Beirat

1. Höchstes beschlussfassendes Organ zwischen den Gewerkschaftsta‑
gen ist der Beirat.

Zwischen zwei ordentlichen Gewerkschaftstagen notwendige Nach‑
wahlen zum Vorstand und zum Kontrollausschuss werden durch den
Beirat vorgenommen. Der Beirat kann zu diesem Zweck auch die Ein‑
berufung eines außerordentlichen Gewerkschaftstages beschließen.
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Für vom Beirat beschlossene außerordentliche Gewerkschaftstage
legt dieser die zu behandelnde Tagesordnung fest.

Zwischen den Gewerkschaftstagen kann der Beirat mit Zweidrittel‑
mehrheit Änderungen des Organisationskataloges (Anhang Ziffer 2)
beschließen.

Der Beirat entscheidet über Einsprüche zu Entscheidungen des Kon‑
trollausschusses sowie über Einsprüche von Delegiertenversamm‑
lungen und Bezirkskommissionen zu Entscheidungen des Vorstandes
bei Neugliederungen von Verwaltungsstellen und Bezirken.

Sofern der Vorstand beabsichtigt, eine Richtlinie über die Bildung
und Arbeit von Ausschüssen, Arbeitskreisen und Kommissionen zu
erlassen, zu verändern oder aufzuheben, wird der Beirat informiert.
Der Beirat kann die Vorschläge an den Vorstand zurückweisen. Der
Beirat entscheidet nach erneuter Vorlage durch den Vorstand.

Der Beirat kann auch eigene Initiative für den Erlass, die Veränderung
oder Aufhebung von Richtlinien ergreifen und den Vorstand beauftra‑
gen, Vorschläge vorzulegen.

2. Die Beiratsmitglieder werden in den ersten ordentlichen Bezirkskon‑
ferenzen nach In‑Kraft‑Treten der neuen Satzung gewählt. Bis zur
Beendigung der Neuwahlen für den Beirat in allen Bezirken bleibt der
Beirat in seiner bisherigen Zusammensetzung in Funktion. Scheidet
ein Beiratsmitglied aus, so ist die Nachwahl von der nächstfolgenden
Bezirkskonferenz vorzunehmen.

Wählbar sind nur Mitglieder mit mindestens 36‑monatiger ununter‑
brochener Gewerkschaftszugehörigkeit und satzungsgemäßer Bei‑
tragsleistung während dieser Zeit.

In den Beirat entsenden die Bezirke für je 30 000 Mitglieder ein Bei‑
ratsmitglied. Übersteigt die Restziffer die Zahl von 15 000, so kann
noch ein weiteres Beiratsmitglied entsandt werden. Die Anzahl der
Mandate errechnet sich aus dem Durchschnitt der Mitgliederzahlen
der letzten vier Quartale vor der Ausschreibung.

3. Mitglieder des Beirates sind außerdem die Mitglieder des Vor‑
standes.

Mit beratender Stimme nehmen an den Sitzungen des Beirates die
Mitglieder des Kontrollausschusses und die Bezirksleiter bzw. Be‑
zirksleiterinnen teil.
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Weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Vorstandes können
zu den Beratungen des Beirates durch die geschäftsführenden Vor‑
standsmitglieder hinzugezogen werden. Sie können nicht Mitglied
des Beirates sein.

4. Der Beirat wird mindestens dreimal im Jahr durch den Vorstand ein‑
berufen. Der Beirat muss vom Vorstand einberufen werden, wenn
zwei Drittel der Mitglieder des Beirates die Einberufung unter Angabe
der Gründe beantragen.

Der Beirat wählt für die Dauer der Amtsperiode ein Präsidium. Die
Sitzung des Beirates wird vom Präsidium geleitet. Der Beirat ist be‑
schlussfähig, wenn mehr als die Hälfte seiner Mitglieder anwesend
ist. Die Geschäftsordnung des Gewerkschaftstages findet Anwen‑
dung.

§ 20 Gewerkschaftstag

1. Höchstes Organ der IG Metall ist der Gewerkschaftstag. Ein ordent‑
licher Gewerkschaftstag muss in jedem vierten Jahr abgehalten wer‑
den. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand.

Ein außerordentlicher Gewerkschaftstag muss durch den Vorstand
einberufen werden, wenn der Beirat dieses beschließt oder wenn Ver‑
waltungsstellen, die zusammen mehr als zwei Drittel der Mitglieder
umfassen, es durch Beschluss ihrer Delegiertenversammlungen be‑
antragen. Dabei gelten die Fristen der Ziffern 10 und 11 nicht. Zu
einem außerordentlichen Gewerkschaftstag werden die Delegierten
des letzten ordentlichen Gewerkschaftstages durch den Vorstand ein‑
geladen.

Einem außerordentlichen Gewerkschaftstag stehen innerhalb der
festgelegten Tagesordnung die gleichen Befugnisse zu wie jedem or‑
dentlichen Gewerkschaftstag.

2. Die Wahl der Delegierten erfolgt in Wahlbezirken, die vom Vorstand
im Einvernehmen mit den Bezirksleitern bzw. Bezirksleiterinnen fest‑
gelegt werden. Auf je 5000 Mitglieder wird ein Delegierter bzw. eine
Delegierte gewählt. Übersteigt die Restziffer die Zahl von 2500, so
erhält der Wahlbezirk einen weiteren Delegierten bzw. eine weitere
Delegierte. In jedem Wahlbezirk sind ebenso viele Stellvertreter bzw.
Stellvertreterinnen zu wählen wie Delegierte gewählt wurden.

3. Die Anzahl der Mandate errechnet sich aus dem Durchschnitt der
Mitgliederzahlen der letzten vier Quartale vor der Ausschreibung.
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4. Als Delegierte sind nur solche Mitglieder wählbar, die am Tage der
Wahl eine mindestens 36‑monatige ununterbrochene Gewerkschafts‑
zugehörigkeit und satzungsgemäße Beitragsleistung während dieser
Zeit haben.

In besonderen Fällen können jugendliche Mitglieder bis zur Vollen‑
dung des 27. Lebensjahres mit einer mindestens zwölfmonatigen
ununterbrochenen gewerkschaftlichen Mitgliedschaft und satzungs‑
gemäßer Beitragsleistung während dieser Zeit als Delegierte gewählt
werden.

5. Die Wahl der Delegierten erfolgt durch geheime Abstimmung in den
Delegiertenversammlungen der Verwaltungsstellen außerhalb der
Betriebe. Für die Durchführung der Wahl erlässt der Vorstand eine
Wahlordnung.

6. Die bei der Wahl benutzten Stimmzettel und Auszähllisten sind bis
nach Beendigung des Gewerkschaftstages durch die zuständige Ver‑
waltungsstelle aufzubewahren.

7. Der Vorstand hat zu prüfen, ob die Delegierten nach den Bestim‑
mungen der Wahlordnung gewählt sind. Delegierte, die nicht nach
der Wahlordnung gewählt wurden, sind zur Mandatsausübung auf
dem Gewerkschaftstag nicht berechtigt.

8. Zur Feststellung, ob die Bedingungen des § 20 Ziffer 4 der Satzung
erfüllt sind und ob Beanstandungen gegen die Wahl der Delegierten
vorliegen, wird eine Mandatsprüfungskommission gebildet.

Desgleichen wird zur Vorbereitung der Änderungen und Ergänzungen
der Satzung eine Satzungsberatungskommission und zur Vorberei‑
tung aller sonstigen an den Gewerkschaftstag gerichteten Anträge
eine Antragsberatungskommission gebildet.

Jeder Bezirk ist in diesen Kommissionen jeweils durch ein Mitglied
vertreten. Die Wahl dieser Mitglieder erfolgt durch die in einem Be‑
zirk gewählten Delegierten aus ihrer Mitte. Die Durchführung der
Wahl obliegt dem Bezirksleiter bzw. der Bezirksleiterin.

Diese Kommissionen nehmen vor dem Gewerkschaftstag ihre Tätig‑
keit auf. Ihnen ist jeweils ein geschäftsführendes Vorstandsmitglied
beizuordnen.

9. Jeder bzw. jede Delegierte erhält für jeden Tag des notwendigen Auf‑
enthalts am Orte des Gewerkschaftstages und für den notwendigen
Zeitaufwand der Reise eine Aufwandsentschädigung. Außerdem wird
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der Fahrgeldaufwand vom Wohnort zum Tagungsort und zurück und
der entgangene Arbeitsverdienst erstattet.

Die Höhe der Aufwandsentschädigung wird vom Gewerkschaftstag
festgesetzt.

10. Jeder ordentliche Gewerkschaftstag ist mindestens 26 Wochen vor
Stattfinden den Mitgliedern mit Angabe der Tagesordnung bekannt
zu geben.

Die Bekanntgabe erfolgt durch den Vorstand in der Gewerkschaftszei‑
tung metallzeitung.

11. Anträge, die auf dem Gewerkschaftstag zur Beratung kommen sollen,
müssen mindestens 15 Wochen vor Beginn des Gewerkschaftstages
dem Vorstand eingereicht werden.

Alle Anträge an den Gewerkschaftstag sind vom Vorstand acht Wo‑
chen vor Beginn des Gewerkschaftstages den Mitgliedern bekannt zu
geben.

Anträge an den Gewerkschaftstag können stellen: die Delegiertenver‑
sammlungen der Verwaltungsstellen, der Vorstand, der Kontrollaus‑
schuss, der Angestellten‑, der Frauen‑, der Jugend‑, der Handwerks‑
und der Migrationsausschuss beim Vorstand der IG Metall.

12. Der Gewerkschaftstag ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte
der stimmberechtigten Delegierten anwesend ist. Beschlüsse werden
mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Änderungen der Satzung
bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der abstimmenden Dele‑
gierten.

13. Der Gewerkschaftstag gibt sich seine Geschäftsordnung selbst und
wählt für die Dauer des Gewerkschaftstages ein Präsidium.

Die Geschäftsordnung kann die Möglichkeit vorsehen, innerhalb ei‑
ner vom Präsidium festzulegenden Frist auf dem Gewerkschaftstag
Ergänzungs‑ und Initiativanträge einzubringen. Solche Anträge bedür‑
fen der Unterschrift von mindestens einem Zehntel der stimmberech‑
tigten Delegierten.

14. Die Mitglieder des Vorstandes, des Kontrollausschusses, die Bezirks‑
leiter bzw. Bezirksleiterinnen und die in den Bezirken gewählten
Beiratsmitglieder nehmen an dem Gewerkschaftstag mit beratender
Stimme teil.
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15. Der Gewerkschaftstag hat folgende Aufgaben:

a) Entgegennahme des Vorstandsberichtes und Beschlussfassung
über denselben;

b) Entgegennahme des Berichtes des Kontrollausschusses und seine
Entlastung;

c) Bestätigung des Rechnungsabschlusses der Kasse;

d) Stellungnahme zur gewerkschaftspolitischen Lage und den näch‑
sten Aufgaben;

e) Behandlung der zu den vorhergehenden Punkten gestellten An‑
träge;

f ) Beschlussfassung über die Satzung;

g) Wahl des Vorstandes;

h) Wahl des Kontrollausschusses.

§ 21 Kontrollausschuss

1. Der Kontrollausschuss besteht aus einem bzw. einer Vorsitzenden,
seinem Stellvertreter bzw. ihrer Stellvertreterin und fünf Beisitzern
bzw. Beisitzerinnen.

2. Die Mitglieder des Kontrollausschusses dürfen keine weiteren Funkti‑
onen in der IG Metall ausüben.

3. Die Mitglieder des Kontrollausschusses werden auf jedem ordent‑
lichen Gewerkschaftstag gewählt. Sie werden dem Gewerkschaftstag
durch die Bezirke vorgeschlagen. Der Vorschlag erfolgt durch die im
Bezirk zum Gewerkschaftstag gewählten Delegierten.

Zwischen zwei ordentlichen Gewerkschaftstagen notwendige Nach‑
wahlen zum Kontrollausschuss werden vom Beirat vorgenommen.

Wählbar sind nur Mitglieder mit mindestens 60‑monatiger ununter‑
brochener Zugehörigkeit zur IG Metall und satzungsgemäßer Betrags‑
leistung während dieser Zeit.

Der Kontrollausschuss konstituiert sich selbst.

4. Der Kontrollausschuss hat dem ordentlichen Gewerkschaftstag über
seine Tätigkeit einen Bericht zu erstatten.
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5. Der Kontrollausschuss hat folgende Aufgaben:

a) darauf zu achten, dass die Satzung und die Beschlüsse des Ge‑
werkschaftstages und des Beirates durch den Vorstand eingehal‑
ten und durchgeführt werden;

b) Beschwerden über die Tätigkeit, Handlungen oder Entschei‑
dungen des Vorstandes entgegenzunehmen und über solche Be‑
schwerden im Rahmen der Ziffer 5 a) zu entscheiden;

c) Beschwerden über Entscheidungen des Vorstandes nach Anhang
3 A, Ziffer 6 und 14 sowie nach Anhang 3 B, Ziffer 4 entgegenzu‑
nehmen und über solche Beschwerden im Rahmen der Ziffer 5 a)
zu entscheiden;

d) die Revisionsberichte zu prüfen und selbstständig Revisionen
vorzunehmen;

e) er hat dem Beirat einmal jährlich Bericht zu erstatten.

6. Alle Beschwerden sind schriftlich einzureichen.

Beschwerden über zugestellte Entscheidungen des Vorstandes müs‑
sen innerhalb vier Wochen nach Zustellung der Entscheidung bei
dem Kontrollausschuss eingegangen sein.

Jeder Beschwerde ist eine Bescheinigung der zuständigen Verwal‑
tungsstelle über die Dauer der Mitgliedschaft und die Höhe der Bei‑
tragsleistung des Beschwerde führenden Mitglieds beizufügen.

Der Kontrollausschuss prüft die Beschwerde und entscheidet darüber
im Rahmen des § 21 Ziffer 5 a).

Gegen die Entscheidung des Kontrollausschusses kann innerhalb vier
Wochen nach ihrer Zustellung Einspruch an den Beirat eingelegt wer‑
den. Dieser entscheidet endgültig.

Beschwerden an den Kontrollausschuss und Einsprüche an den Bei‑
rat sind durch Einschreiben an den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende
des Kontrollausschusses zu richten.
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Streik, Aussperrung und Maßregelung

§ 22 Streik

1. Der Vorstand kann Bezirksleitungen und Ortsvorstand ermächtigen,
zu Warnstreiks aufzurufen.

2. Arbeitseinstellungen setzen den Beschluss des Vorstandes voraus.

3. Vor der Beschlussfassung über Arbeitseinstellungen hat der Vorstand
sowohl die Geschäftslage der betreffenden Industriegruppe als auch
die allgemeinen wirtschaftlichen Verhältnisse in Betracht zu ziehen.
Der Vorstand hat ferner zu berücksichtigen, ob zur Durchführung des
Streiks die nötigen Mittel vorhanden sind oder beschafft werden kön‑
nen.

Der Antrag auf Arbeitseinstellung kann abgelehnt werden, wenn schon
an einem anderen Orte gestreikt wird, Kündigung der Tarifverträge
erfolgt oder das Organisationsverhältnis ein ungünstiges ist. Der An‑
trag muss abgelehnt werden, wenn nicht mindestens 75 Prozent der
für die Bewegung in Betracht kommenden Gewerkschaftsmitglieder
in der vom Vorstand beschlossenen geheimen Urabstimmung für die
Arbeitseinstellung gestimmt haben.

Vor der Abstimmung hat der Vertreter bzw. die Vertreterin des Vor‑
standes auf die gesetzlichen Bestimmungen über eventuellen Ta‑
rif‑ oder Vertragsbruch und auf die für die Durchführung und Un‑
terstützung des Streiks geltenden Bestimmungen dieser Satzung
hinzuweisen.

4. Tritt während eines anerkannten Streiks nach Auffassung des Vor‑
standes eine wesentliche Änderung der Situation ein, so muss erneut
eine geheime Urabstimmung unter den an dieser Streikbewegung
beteiligten Mitgliedern durchgeführt werden.

Der Vorstand darf der Fortführung der Bewegung nur dann zustim‑
men, wenn mindestens 75 Prozent der für die Bewegung in Betracht
kommenden Gewerkschaftsmitglieder sich dafür ausgesprochen ha‑
ben.

5. Die Entscheidungen des Vorstandes sind unter allen Umständen für
die betreffenden Mitglieder bindend. Wird gegen den Beschluss des
Vorstandes die Arbeit niedergelegt, so verzichten die Mitglieder auf
jede Unterstützung.
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6. Werden Mitglieder ausgesperrt, ist dies vom zuständigen Ortsvor‑
stand unverzüglich über die Bezirksleitung dem Vorstand zu mel‑
den.

7. Sperren über Betriebe können nur vom Vorstand verhängt werden
und sind durch diesen bekannt zu machen.

§ 23 Unterstützung bei Streik

1. Unterstützung bei einem vom Vorstand beschlossenen Streik, für
den Unterstützungsleistung vom Vorstand genehmigt ist, können
Mitglieder nur erhalten, wenn sie bei Beginn der dem Streik voraus‑
gehenden Urabstimmung der Gewerkschaft mindestens drei Monate
angehörten und während dieser Zeit satzungsgemäße Beiträge gelei‑
stet haben.

2. Die Unterstützungssätze betragen für eine Streikwoche:

l bei einer Beitragsleistung über 3 bis 12 Monate das 12fache des
Durchschnittsbeitrages;

l bei einer Beitragsleistung über 12 bis 60 Monate das 13fache des
Durchschnittsbeitrages;

l bei einer Beitragsleistung über 60 Monate das 14fache des Durch‑
schnittsbeitrages

l Auszubildende erhalten das 14fache des Durchschnittsbeitrages;

l für Resttage einer Streikwoche wird die Unterstützung anteilig
berechnet.

3. Die Höhe der Unterstützung wird nach dem Durchschnitt der letzten
drei Beiträge nach § 5 Ziffer 2 Absatz 2 ‑ für drei volle Kalendermo‑
nate ‑ vor dem Kalendermonat der Urabstimmung errechnet.

Bei Mitgliedern, die aus einem von ihnen nicht zu vertretenden Grund
keine drei Beiträge nach § 5 Ziffer 2 Absatz 2 entrichten konnten,
wird/werden die/der zuletzt gezahlte/n Beiträge nach § 5 Ziffer 2
Absatz 2 zur Berechnung der Unterstützung herangezogen.

4. Mitglieder, die mehreren Gewerkschaften angehören, können bei
Streik Anspruch auf Unterstützung nur bei der Gewerkschaft erheben,
die für die Durchführung der Bewegung zuständig ist.
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5. Die Zahlung der Unterstützung erfolgt nach Erfüllung der durch den
Ortsvorstand angeordneten Kontrollmaßnahmen. Der Zahlungstermin
wird vom Vorstand nach Abstimmung mit dem Ortsvorstand festge‑
legt.

Die Unterstützung beginnt mit dem ersten Werktag des Streiks. Ein
auf einen Werktag fallender Feiertag gilt als Werktag.

§ 24 Unterstützung bei Maßregelung und Aussperrung

1. Mitglieder, die infolge ihres Eintretens für die von der IG Metall an‑
erkannten Arbeitsbedingungen oder infolge ihrer Gewerkschaftstätig‑
keit entlassen und dadurch arbeitslos werden, können Gemaßregel‑
tenunterstützung nach folgenden Voraussetzungen erhalten:

a) Das Mitglied muss der Gewerkschaft mindestens drei Monate an‑
gehören und während dieser Zeit satzungsgemäße Beiträge gelei‑
stet haben;

b) die Handlungen müssen im Einverständnis mit dem Ortsvorstand
erfolgt sein;

c) die Maßregelung muss bei Verwaltungsstellen mit mehr als 5000
Mitgliedern vom Ortsvorstand, bei anderen Verwaltungsstellen
von der Bezirksleitung anerkannt sein.

Dem Vorstand ist in allen Fällen der Tatbestand unverzüglich mitzu‑
teilen.

2. Die Gemaßregeltenunterstützung wird bis zu 13 Wochen gewährt. Die
Höhe der Unterstützungssätze regelt sich nach den Bestimmungen
des § 23 – Unterstützung bei Streik –. In besonderen Fällen kann
durch Beschluss des Vorstandes der Bezug der Unterstützungen ver‑
längert werden. Anträge sind vom Ortsvorstand über die Bezirkslei‑
tung dem Vorstand zuzuleiten.

3. Die Höhe der Unterstützung wird nach dem Durchschnitt der letzten
drei Beiträge nach § 5 Ziffer 2 Absatz 2 errechnet.

4. Die Gemaßregeltenunterstützung kann entzogen werden, wenn das
Mitglied ohne triftigen Grund die Annahme einer seiner Fähigkeit
entsprechenden, ihm angebotenen oder nachgewiesenen Arbeitsge‑
legenheit verweigert.

5. Die Unterstützung beginnt mit dem Tage der Meldung der Maßre‑
gelung. Die Auszahlung der Unterstützung erfolgt gegen schriftliche
Empfangsbestätigung und nach Anweisung des Vorstandes.
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6. Wird der oder die Gemaßregelte wieder eingestellt und erhält
den Lohn oder das Gehalt für die Dauer seiner bzw. ihrer Maßre‑
gelung durch den Arbeitgeber nachgezahlt, so kann der Vorstand
die gezahlte Gemaßregeltenunterstützung nach Beratung mit
dem zuständigen Ortsvorstand ganz oder teilweise zurückfordern.

7. Mitglieder, die im Zusammenhang mit einem nach einer Urabstimmung
im Sinne von § 22 Ziffer 3 beschlossenen Streik vom Arbeitgeber in
diesem Tarifgebiet ausgesperrt werden, erhalten eine Unterstützung.
Für Voraussetzungen, Höhe und Dauer dieser Unterstützung gilt §
23 entsprechend. Weitere Einzelheiten werden durch Beschluss des
Vorstandes festgelegt.

Weitere Leistungen der IG Metall

§ 25 Unterstützungsarten

1. Neben den Leistungen bei Streik, § 23, sowie bei Maßregelung und
Aussperrung, § 24, und der Freizeitunfallversicherung, § 26, kann die
IG Metall ihren Mitgliedern nach Ablauf der in der Satzung festge‑
legten Wartezeiten folgende weitere Leistungen gewähren:

a) Unterstützung durch Rechtsschutz § 27;

b) Unterstützung bei außerordentlichen Notfällen § 28;

c) Unterstützung für Rentner und Rentnerinnen § 29;

d) Unterstützung im Todesfall § 30.

2. Alle in dieser Satzung festgelegten Unterstützungen sind freiwillige
Leistungen, die die IG Metall ihren Mitgliedern nach Erfüllung der
Voraussetzungen gewähren kann.

§ 26 Freizeitunfallversicherung

1. Leistungen der Freizeitunfallversicherung können Mitglieder erhalten,
die der Gewerkschaft mindestens zwölf Monate angehören und wäh‑
rend dieser Zeit satzungsgemäße Beiträge geleistet haben.

2. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Unfälle außerhalb des Be‑
rufes und des direkten Weges nach und von der Arbeitsstätte, d. h.
auf solche Unfälle, die nicht als Unfälle im Sinne des Sozialgesetz‑
buches
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VII (SGB VII) oder als Dienstunfälle im Sinne der Beamtengesetze
gelten. Im Zweifel ist die Entscheidung der Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung bzw. der für Dienstunfälle zuständigen Dienststel‑
le maßgebend. Der Versicherungsschutz versteht sich weltweit. Die
Benutzung sämtlicher Verkehrsmittel, auch die Benutzung von Flug‑
zeugen als Fluggast bei Reise‑ und Rundflügen, ist mitversichert.

Für die Freizeitunfallversicherung gelten im Übrigen die Allgemei‑
nen Unfallversicherungsbedingungen.

3. Für die Berechnung der Leistungen gilt als Monatsbeitrag der Durch‑
schnittsbeitrag der letzten zwölf Monate vor dem Unfall, wobei ein
Mindestmonatsbeitrag von 5,11 Euro zugrunde gelegt wird. Diese
Regelung gilt nicht für Zeiträume satzungsgemäß ruhender Mitglied‑
schaft.

Mitglieder, die mit ihrem Beitrag länger als zwei Monate im Rück‑
stand sind, haben keinen Anspruch auf Versicherungsleistungen.

4. Anträge auf Leistungen aus der Freizeitunfallversicherung sind unter
Vorlage des Mitgliedsausweises unverzüglich an die zuständige Ver‑
waltungsstelle zu richten.

5. Die Leistungen der Freizeitunfallversicherung sind aus dem Anhang
zur Satzung zu entnehmen.

§ 27 Unterstützung durch Rechtsschutz

1. Rechtsschutz kann dem Mitglied bei satzungsgemäßer Beitragslei‑
stung gewährt werden bei Streitigkeiten aus gewerkschaftlicher Tä‑
tigkeit, aus dem Arbeitsverhältnis, aus der Betriebsverfassung, aus
der Mitbestimmung, aus der Sozialversicherung, in Versorgungs‑ und
Sozialhilfesachen, aus dem Einkommenssteuer‑ und Aufenthaltsrecht,
soweit ein Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis besteht.

Ehegatten, Kindern und Eltern verstorbener Mitglieder kann Rechts‑
schutz gewährt werden für Streitigkeiten aus Absatz 1, wenn auch
das Mitglied Rechtsschutz erhalten hätte.

Die gleiche Regelung gilt für den Lebensgefährten bzw. die Lebens‑
gefährtin eines Mitgliedes, soweit dieser bzw. diese in häuslicher
Gemeinschaft mit dem Mitglied gelebt hat.
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2. Für die aus organisatorischer und agitatorischer Tätigkeit entstehen‑
den Rechtsschutzfälle und für Gastmitglieder gemäß § 3, Ziffer 1, Abs.
3 besteht keine Karenzzeit. In allen anderen Fällen ist für Rechts‑
schutz eine Beitragsleistung von drei Monaten erforderlich.

3. Anträge auf Gewährung von Rechtsschutz sind unter Vorlage des Mit‑
gliedsausweises bei der zuständigen Verwaltungsstelle einzureichen.
Über den Antrag entscheidet der Ortsvorstand.

Über die Gewährung von Rechtsschutz für die zweite und dritte In‑
stanz entscheidet in der Regel der Vorstand.

Mit Bewilligung des Rechtsschutzes übernimmt die IG Metall die Ko‑
sten des Verfahrens. Der bewilligte Rechtsschutz kann zurückgezo‑
gen werden, wenn das Mitglied unwahre Angaben gemacht oder wis‑
sentlich Tatsachen verschwiegen hat, die Prozessführung behindert
oder die Gründe für die Rechtsschutzgewährung weggefallen sind.
In solchen Fällen hat das Mitglied die bereits entstandenen Kosten
zu ersetzen. Wird ein Gerichtsverfahren ohne Zustimmung des Vor‑
standes, der Bezirksleitung oder des Ortsvorstands eingeleitet und
fortgeführt, so hat das Mitglied keinen Anspruch auf Erstattung der
entstandenen Kosten.

Weitere Einzelheiten der Gewährung von Rechtsschutz werden durch
Richtlinien des Vorstandes geregelt.

4. Die in den Verwaltungsstellen, Bezirksleitungen und beim Vorstand
mit der Rechtsberatung und Prozessvertretung Beauftragten sind im
Sinne des Arbeitsgerichtsgesetzes und des Sozialgerichtsgesetzes,
der Verwaltungsgerichtsordnung und der Finanzgerichtsordnung zur
Prozessvertretung vor den Gerichten für Arbeitssachen und den Ge‑
richten für Sozialgerichtsbarkeit sowie den Verwaltungs‑ und Finanz‑
gerichten befugt.

§ 28 Unterstützung bei außerordentlichen Notfällen

1. Eine Notfallunterstützung können Mitglieder erhalten, die sich in ei‑
ner außerordentlichen Notlage befinden, wenn sie der Gewerkschaft
mindestens zwölf Monate angehören und während dieser Zeit sat‑
zungsgemäße Beiträge geleistet haben.

2. Gesuche um Unterstützung bei außerordentlicher Notlage sind zu‑
sammen mit der Schilderung der Notlage und der Familienverhältnis‑
se schriftlich mit dem Mitgliedsausweis beim zuständigen Ortsvor‑
stand einzureichen.
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Über den Antrag hat der Ortsvorstand in seiner nächsten Sitzung eine
Entscheidung zu treffen.

3. Die Erledigung der Anträge muss nach den Anweisungen des Vor‑
stands erfolgen. Der Höchstbetrag dieser Unterstützungsart wird vom
Vorstand bestimmt.

§ 29 Unterstützung für Rentner und Rentnerinnen

1. Eine einmalige Unterstützung für Rentner und Rentnerinnen können
Mitglieder erhalten, die Altersruhegeld oder Erwerbsunfähigkeitsren‑
te beziehen und der Gewerkschaft mindestens 20 Jahre angehören.

2. Diese Unterstützung beträgt 20 Prozent der insgesamt bis zum
31.12.1990 geleisteten Beiträge.

3. Für die Berechnung der Unterstützung werden die geleisteten Beiträ‑
ge vom Eintrittsdatum bis zum 31.12.1990 zugrunde gelegt.

4. Für die Mitgliedschaft bis zum 31. Dezember 1949, auch für die an‑
erkannte Mitgliedschaft bis zum 30. April 1933, wird der ab dem 1.
Januar 1950 ermittelte Durchschnittsbeitrag zugrunde gelegt. Die Zeit
vom 1. Mai 1933 bis zum Wiedereintritt nach 1945 bleibt unberück‑
sichtigt.

5. Der Antrag auf Zahlung der Unterstützung ist bei Erreichung der
gesetzlich festgelegten Altersgrenze unter Vorlage des Mitgliedsaus‑
weises an die zuständige Verwaltungsstelle zu richten.

Wird vor Vollendung der gesetzlich festgelegten Altersgrenze schon
Altersruhegeld oder Erwerbsunfähigkeitsrente bezogen, so ist bei der
Antragstellung auf Unterstützung für Rentner und Rentnerinnen der
Rentenbescheid vorzulegen.

Der Anspruch ist spätestens drei Monate nach Erhalt des Rentenbe‑
scheides bzw. nach Erreichung der 20‑jährigen Mitgliedschaftsdauer
geltend zu machen.

Über zu einem späteren Zeitpunkt geltend gemachte Ansprüche ent‑
scheidet nach Einzelfallprüfung der zuständige Ortsvorstand.

6. Nach der Zahlung der Unterstützung für Rentner und Rentnerinnen
muss das Mitglied zur Aufrechterhaltung der Mitgliedschaft mindes‑
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tens Beiträge nach § 5 leisten. Wird noch eine Beschäftigung nach
Zahlung dieser Unterstützung ausgeübt, sind die Beiträge nach § 5
der Satzung zu leisten.

7. Mitglieder können nach Wegfall der Erwerbsunfähigkeit diese Unter‑
stützung erneut beziehen, wenn sie wieder mindestens 60 Monate
Beiträge nach § 5 Ziffer 2 Absatz 2 geleistet haben. Für diese vor dem
31.12.1990 geleisteten Beiträge wird bei erneutem Rentenbezug die
Unterstützung nochmals berechnet.

§ 30 Unterstützung im Todesfall

1. Unterstützung im Todesfall kann an Mitglieder oder an deren Hinter‑
bliebene dann gezahlt werden, wenn das Mitglied der Gewerkschaft
mindestens zwölf Monate angehörte und während dieser Zeit sat‑
zungsgemäße Beiträge geleistet hat.

An die Hinterbliebenen wird die Unterstützung im Todesfall gezahlt,
wenn sie mit dem Verstorbenen bzw. der Verstorbenen in häuslicher
Gemeinschaft gelebt oder im dauernden Fürsorgeverhältnis zu ihm
bzw. ihr gestanden haben oder für die Bestattungskosten nachweisbar
aufgekommen sind. Hierüber haben die Hinterbliebenen einen Nach‑
weis zu führen. Eine amtliche Bescheinigung über den Tod und der Mit‑
gliedsausweis sindbeider zuständigenVerwaltungsstelle einzureichen.

2. Die Unterstützung im Todesfall beträgt:

– bei einer Beitragsleistung über 12 bis 36 Monate das 15fache,

– bei einer Beitragsleistung über 36 bis 60 Monate das 17,5fache,

– bei einer Beitragsleistung über 60 bis 120 Monate das 20fache,

– bei einer Beitragsleistung über 120 bis 240 Monate das 25fache,

– bei einer Beitragsleistung über 240 Monate das 31,5fache

der maßgebenden Monatsbeiträge.

Der errechnete Betrag ist auf volle Euro‑Beträge aufzurunden.

Die Unterstützung im Todesfall beträgt mindestens 65,‑‑ Euro.
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3. Beim Todesfall des Lebensgefährten bzw. der Lebensgefährtin eines
Mitgliedes, soweit dieser bzw. diese in häuslicher Gemeinschaft mit
ihm gelebt hat, beträgt die Unterstützung im Todesfall die Hälfte der
obigen Sätze. Bei der Antragstellung auf Auszahlung der Unterstüt‑
zung im Todesfall ist die Sterbeurkunde bei der zuständigen Verwal‑
tungsstelle einzureichen und der Mitgliedsausweis vorzulegen.

4. Der Berechnung der Unterstützung im Todesfall wird der Durchschnitt
der letzten zwölf Monatsbeiträge gemäß § 5 Ziffer 2 Absatz 2 zugrun‑
de gelegt. Ausgenommen sind beschäftigte Mitglieder in Altersteilzeit.
Für sie gilt der Berechnungszeitraum vor Eintritt in die Altersteilzeit.

5. Mitglieder, die eine anerkannte Mitgliedschaft bis zum 30. April 1933
nachgewiesen haben und Bezieher bzw. Bezieherinnen von Renten
aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind, erhalten die Unter‑
stützung im Todesfall mindestens nach dem Beitrag von 5,50 Euro.
Entsprechendes gilt für solche Mitglieder, die eine Leistung aus der
gesetzlichen Rentenversicherung trotz Invalidität nicht erhalten.

6. Die Auszahlung der Unterstützung im Todesfall erfolgt nach den An‑
weisungen des Vorstandes in den Verwaltungsstellen.

Der Anspruch auf Unterstützung im Todesfall erlischt drei Monate
nach dem Todestag.

Weitere Satzungsbestimmungen

§ 31 Ausschluss des Rechtsweges

1. Auf dem ordentlichen Rechtsweg können Mitglieder, ehemalige Mit‑
glieder, deren Hinterbliebene, andere natürliche oder juristische Per‑
sonen oder Personengesamtheiten keine Ansprüche auf Unterstüt‑
zungsleistungen geltend machen.

Über strittige Ansprüche entscheiden die zuständigen Organe der IG
Metall.

2. Alle in dieser Satzung festgelegten Unterstützungen sind freiwillige
Leistungen. Deshalb steht Mitgliedern, ehemaligen Mitgliedern oder
deren Angehörigen ein gesetzlicher Anspruch oder ein Klagerecht auf
Gewährung einer Unterstützung nicht zu.



45

3. Eine Rückzahlung geleisteter Beiträge kann nicht geltend gemacht
werden.

§ 32 Mitgliedschaft zum DGB

Die Industriegewerkschaft Metall ist Mitglied des Deutschen Gewerk‑
schaftsbundes. Sie hat dessen Satzungen einzuhalten und seine Be‑
schlüsse durchzuführen. Die Industriegewerkschaft Metall erkennt die
satzungsrechtliche Funktion des DGB zur Klärung von Organisationszu‑
ständigkeiten zwischen dessen Mitgliedsgewerkschaften an.

Der Austritt aus dem DGB kann nur erfolgen, wenn er mit Zweidrittel‑
Mehrheit auf einem Gewerkschaftstag beschlossen wird. Zu Beratungen
des Gewerkschaftstages über den Austritt sind Vertreter bzw. Vertrete‑
rinnen des Bundesvorstandes hinzuzuziehen.

Unter DGB ist die jetzige und die künftige Vereinigung der deutschen
Gewerkschaften zu verstehen.

§ 33 Auflösung der IG Metall

Eine freiwillige Auflösung der IG Metall kann nur durch einen Beschluss
des Gewerkschaftstages unter Zustimmung von mindestens vier Fünftel
sämtlicher gewählter Delegierten erfolgen. Über die Verwendung des vor‑
handenen Vermögens entscheidet der letzte Gewerkschaftstag.

§ 34 Übergangsregelung

1. Für die Rechte der ehemaligen Mitglieder der Gewerkschaft Textil‑Be‑
kleidung und der Gewerkschaft Holz und Kunststoff gilt § 6 Ziffer 3
entsprechend.

2. Ehemalige Mitglieder der Gewerkschaft Holz und Kunststoff, die vor
dem 11. Dezember 1995 beigetreten sind, können bei Ausscheiden
aus dem Arbeitsleben und Rentenbezug Treuegeld nach den bis zum
31.12.1999 erworbenen Anwartschaften aus der Treuegeldregelung
der Gewerkschaft Holz und Kunststoff erhalten.

Das Treuegeld wird bei Eintritt in den Ruhestand beantragt und be‑
trägt bei einer ununterbrochenen Mitgliedschaft von

– bis zu 10 Jahren am 31.12.1999
5 v.H. der letzten bis dahin geleisteten Vollbeiträge
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– bis zu 20 Jahren am 31.12.1999
10 v.H. der letzten bis dahin geleisteten 120 Vollbeiträge

– bis zu 30 Jahren am 31.12.1999
20 v.H. der letzten bis dahin geleisteten 120 Vollbeiträge

– bis zu 40 Jahren am 31.12.1999
30 v.H. der letzten bis dahin geleisteten 120 Vollbeiträge

– bis zu 50 Jahren am 31.12.1999
40 v.H. der letzten bis dahin geleisteten 120 Vollbeiträge

– über 50 Jahren am 31.12.1999
50 v.H. der letzten bis dahin geleisteten 120 Vollbeiträge.

Darüber hinaus gelten die Bestimmungen des § 29, Ziffern 5 und 6
sinngemäß.

§ 35 In-Kraft-Treten der Satzung

Die vom 21. ordentlichen Gewerkschaftstag beschlossene Satzung tritt
am 01. Januar 2008 in Kraft.
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Anhang

1. Leistungen der Freizeitunfallversicherung

(§ 26 Ziffer 5 der Satzung)

Die Freizeitunfallversicherung sieht aufgrund des für die Dauer von
drei Jahren abgeschlossenen Versicherungsvertrages derzeit folgende
Leistungen vor:

a)ein Unfall‑Krankenhausgeld bei mindestens 48 Stunden Krankenhaus‑
aufenthalt bis zum 30fachen des Monatsbeitrages des Mitgliedes als
einmalige Entschädigung für jeden Unfall, höchstens jedoch 51,13 Euro
pro Tag der stationären Behandlung. Bei der Berechnung der Entschä‑
digung werden Aufnahme‑ und Entlassungstag als je ein Kalendertag
gerechnet;

b)eine Invaliditätsentschädigung in Höhe des 500fachen Monatsbeitrages
des Mitgliedes bei Vollinvalidität; den entsprechenden Teilbetrag bei
Teilinvalidität von mindestens 20 Prozent; für Rentner und Rentne‑
rinnen ist diese Invaliditätsentschädigung nur mitversichert, wenn sie
in einem Arbeitsverhältnis stehen und entsprechend § 5 Ziffer 2 Beiträ‑
ge entrichten;

c)eine Todesfallentschädigung in Höhe des 200fachen Monatsbeitrages
des Mitgliedes.

Der Vorstand ist ermächtigt, versicherungsrechtlich bedingte Leistungs‑
verbesserungen während der Laufzeit des Versicherungsvertrages zu ver‑
einbaren.
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2. Organisationskatalog

Der Organisationsbereich der IG Metall gemäß § 1 Satz 4 und § 3 Ziffer
1 umfasst insbesondere die Betriebe folgender Wirtschaftszweige, Wirt‑
schaftsgruppen und Branchen einschließlich der Arbeitnehmer/innen, die
von einem Verleihbetrieb an die vom Organisationsbereich der IG Metall
erfassten Betriebe (Entleihbetriebe) zur Arbeitsleistung überlassen sind,
sowie Verleihbetriebe, die ausschließlich oder ganz überwiegend an
Betriebe Arbeitnehmerüberlassung betreiben, die vom Organisationsbe‑
reich der IG Metall erfasst werden:

Organisationsbereich I

Eisen‑ und Stahlerzeugung, NE‑Metallgewinnung und ‑verarbeitung,
Scheideanstalten usw.;
Gießereien;
Ziehereien, Walzwerke und Stahlverformung;
Schlossereien, Schweißereien, Schleifereien, Schmieden;
Klempnereien, Rohrinstallationen;
Stahl‑, Leichtmetallbau und Metallkonstruktionen;
Maschinen‑, Apparate‑ und Werkzeugbau;
Automobilindustrie und Fahrzeugbau;
Luft‑ und Raumfahrtindustrie;
Schiffbau;
Elektrotechnik, Elektro‑ und Elektronik‑lndustrie;
Informations‑ und Kommunikationstechnologie, insbesondere Soft‑ und
Hardwareproduktion einschließlich Entwicklung, Beratung und Service
sowie alle übrigen IT‑Dienstleistungen;
Feinmechanik und Optik;
Uhren‑lndustrie und ‑Handwerk;
Eisen‑, Blech‑ und Metallwaren sowie dazugehörige Verpackungsindu‑
strie;
Musikinstrumente;
Spiel‑ und Sportgeräte;
Schmuckwaren.

Organisationsbereich II

Textilindustrie:
Spinnereien
Kämmereien
Webereien
Textilveredlung
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Wirkereien/Strickereien
Zwirnereien
Entwürfe, Patronen‑ und Jacquardkarten
Papierhülsen für Spinnerei
Seilerwaren und Bindegarn
Filze
Heimtextilien aller Art
Teppichböden aller Art
Technische Gewebe
Technische Gewirke
Verbandsstoffe
Watte, Einlagen und Schulterpolster
Kaliko
Netze
Garnveredlung/Texturieren
Thermocolor‑Druck für textile Verwendung
Herstellung von Vliesstoffen aller Art sowie
Verformung mit anderen Stoffen
Herstellung von Filtern aller Art
Glasfaserherstellung und Glasfaserverarbeitung
Herstellung von Schläuchen aller Art
Herstellung von Zelten
Zulieferer für die Automobilindustrie, soweit Textilien
oder textile Ersatzstoffe verarbeitet bzw. verwendet werden
Reifencord
Autogurt‑ und Autogurtzubehörherstellung
Herstellung von Autohimmelstoffen (mit und ohne Beschichtung)
Herstellung von Fahrzeugsitzbezügen und Fahrzeugverkleidungen (mit
und ohne Beschichtung)
Herstellung von Sitz‑ und Lehneinlagen für Fahrzeuge aller Art
Polster für Fahrzeuge aller Art

Bekleidungsindustrie:
HaKa
DOB
Wäsche
Bespo
Miederindustrie
Kinderbekleidung
Lederbekleidung
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Krawatten
Pelzveredlung und Pelzbekleidung
Puppenbekleidung
Stoffhandschuhe
Hitzeschutzbekleidung
Strahlenschutzbekleidung

Artverwandte Industrien:
Chemische Reinigung
Wäschereien
Sack‑ und Segeltuch
Alt‑ und Abfallstoffe
Hutindustrie
Pelzbekleidungsindustrie
Schirmindustrie
Bettfedernindustrie
Steppdeckenindustrie
Polstermöbel‑ und Matratzenindustrie
Einlegesohlen und Badeschuhe
Herstellung von Perücken
Textil‑Spielwaren (Teddy)
Kunstblumen und Schmuckfedern
Herstellung von Schlauchbooten, Brückenbooten,
Wasserauffangbecken, Rettungsinseln sowie
aufblasbare Absperrventile und Hebekissen
Aufmachung und Finishing von halbfertigen
und fertigen Textilien und Bekleidungsartikeln aller Art
Bearbeitung, Lagerung und Zusammenstellung von im Ausland pro‑
duzierter eigener Fertigung, soweit sie nicht überwiegend über den
eigenen Handel vertrieben wird
Textilreinigungsgewerbe
externe Verkaufs‑ und Orderabteilungen
von Textil‑ und Bekleidungsunternehmen

Handwerk:
Kürschnerhandwerk
Herrenmaßschneiderhandwerk
Damenmaßschneiderhandwerk
Wäscheschneiderhandwerk
Modistenhandwerk
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Textilhandwerk
Pelzzurichterei
Posamentenherstellung
auch in Form von Kunststoffen

Organisationsbereich III

(A)

1. Plattenherstellung
z. B. Sperrholz und Schalungsplatten, Holzfaserplatten, Holzfaserhart‑
platten, MDF‑Platten, OSB‑Platten, sowohl nicht bearbeitete als auch
bearbeitete, laminierte und bituminierte; Holzfaserisolierplatten, sowohl
nicht bearbeitete als auch bearbeitete und bituminierte Holzspanplatten,
sowohl roh als auch geschliffen, bearbeitet, furniert, beschichtet u. a.
Flachsschäbenplatten, aus Naturfasern hergestellte Platten, Kunststoff‑
faserplatten.
Schichtpressstoff, Isolier‑ und Dämmplatten, Dämmstoffe aller Art.

2. Möbel- und Polstermöbelherstellung
z. B. Kastenmöbel, An‑ und Aufbaumöbel, Einbaumöbel, Sitzmöbel, Pol‑
stergestelle, Tische, Büromöbel, Schulmöbel, Küchen, Kühlmöbel, Gehäu‑
se für Uhren, Tonband‑, Rundfunk‑ und Fernsehgeräte, Musikschränke,
Kleinmöbel, Bettcouches, Matratzen, auch wenn anstelle oder in Verbin‑
dung mit Holz andere Werkstoffe verwendet werden.

3. Holzbearbeitung
z. B. Sägewerke, Furnierwerke, Fräs‑, Spalt‑ und Hobelwerke, Holzim‑
prägnierwerke, Betriebe zur Herstellung von Verpackungsbehältern und
Kisten, Containern, Paletten, Schwellen, Masten, Stäben, Parketthölzern,
Fertigparkett aller Art, Rohren, Stacken, Fässern, Fassteilen, Koffern, Kof‑
ferbügeln, Klötzen, Holzwolle, Holzmehl, Grubenholz, Schindeln, Brenn‑
holz, Holzpfählen, Stangen, Staketten, Holzzäunen, Holzpflaster, Holznä‑
geln, Holzdraht und Holzkohle.
Holzsammel‑, Lager‑ und Umschlagplätze, Betriebe, die sich mit dem Zu‑
schnitt, der Aufbereitung und dem Verkauf von Holz und/oder Holzwaren
befassen.

4. Allgemeine Holzverarbeitung
z. B. Modelltischlerei/ ‑schreinerei, Böttcherei, Küferei, Drechslerei, Bild‑
hauerei, Holzschnitzerei, Intarsien, Holzmosaik, Särge, Devotionalien,
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Bleistifte, Farbstifte, Pfeifen, Stöcke, Schirme, Leuchten, Peitschen,
Handwagen, Schubkarren, Werkbänke, Bootsbau und ‑ausbau, Werk‑
zeuge, Zeichengeräte, Spulen, Siebe, Webschützen.

Pressholz, Pressholzfertigteile und Bauteile, Bauelemente und Bau‑
profile, Holzschuhe, Holzsandalen, Sandaletten, Schuhleisten, Absät‑
ze, Schuhe aller Art, Kleiderbügel, Oberflächenbearbeitung, Verpa‑
ckungsmittel.

5. Holzverwertungsbetriebe zur Gewinnung und Herstellung
von Spezialprodukten

6. Kunststoffverarbeitung

z. B. Platten, Verpackungen, Abdeckungen, Verschlüsse, Verkleidungen,
Beschichtungen, Gefäße, Behälter, Fässer, Möbel, Möbeleinzelteile und
‑beschläge, Spritz‑ und Schaumstoffmöbel, Sitzmöbel, Badezimmer‑
und Toiletteneinrichtungen, Camping‑ und Gartenmöbel, Bauelemente,
Inneneinrichtungsgegenstände, Gegenstände des täglichen Gebrauchs
und Haushaltsgeräte wie Bestecke, Geschirr, Matten, Roste usw.; Pla‑
nen, Spulen, Isolierungen, Sport‑, Spiel‑ und Freizeitartikel, Bootsbau
und ‑ausbau, Werbematerialien, Fenster, Türen, Wintergärten, Jalousien,
Kunstholz, Schreib‑ und Zeichengeräte aller Art sowie Mal‑, Kosmetik‑
und Hobbyartikel, Spielwaren, Knöpfe, Schmuck, Toilettenartikel, Käm‑
me, Schuhabsätze, Schuhbodenteile, Brillengestelle usw., auch wenn sie
aus sonstigen Form‑ oder Schnitzstoffen hergestellt werden, Betriebe zur
Kunststoffaufarbeitung und Wertstoffsortierung.

7.Bautischlerei/-schreinerei, Glaserei

z. B. Fenster, Türen, Wintergärten, Treppen, Wand‑ und Deckenverklei‑
dungen, Rollladen usw.

8. Fertighausbau

z. B. Fertighäuser, ‑gebäude und Bauelemente aller Art, Holzhäuser, Hal‑
len, Baracken, Wohncontainer, Gewächshäuser, Wintergärten, Silos, Müh‑
lenbau.
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9. Innenausbau

z. B. Raumausstattungs‑ und Möbeleinrichtungshäuser, wenn sie Möbel
oder Einbaumöbel ausliefern, aufstellen bzw. montieren, Raum‑ und son‑
stige Bestuhlung, Ladenbau, Messebau, Gaststättenbau, Kegelbahnbau,
Laboreinrichtungen, sonstiger Innenausbau und Gebäude‑/Objekteinrich‑
tungen aller Art, Leisten, Rahmen (inklusive Glas), feststehende und fle‑
xible Wände aus Holz und anderen Werkstoffen sowie Decken‑ und Heiz‑
körperverkleidungen, Trockenbau und Akustikbau. Verlegung von Böden
aus Holz, Textil‑ und Kunststoffen. Raumausstattung inklusive Tapezieren
und Stoffverspannungen.

10. Musikinstrumente

z. B. Streich‑, Zupf‑ und Schlaginstrumente, Klaviere, Pianos, Flügel, Or‑
geln, Orchestrions, Harmoniken, Klarinetten, Okarinen und sonstige Blas‑
instrumente, sonstige Musikinstrumente aller Art, auch in Verbindung mit
Elektronikbauteilen.

11. Sport- und Fitnessgeräte und Spielwaren

z. B. Turn‑ und Wassersportgeräte, Boote, Surfbretter, Sport‑, Segel‑ und
Leichtflugzeuge, Ski, Schlitten, Saunen, Solarien, Spielwaren aller Art.

12. Korb-, Flecht- und Korkwaren

z. B. Kinderwagen, Behälter, Isolierungen, Dichtungen, Korkmehl, Kork‑
mehlerzeugnisse, Korkschrot, Flaschenverschlüsse.

13. Haar- und Borstenverarbeitung

z. B. Pinsel, Bürsten, Besen, Borstenzurichtereien.

14. Karosserie- und Fahrzeugbau, -ausbau und -zubehör

z. B. Kfz‑Aufbauten, Zubehör‑ und Zulieferteile, Formteile und Verklei‑
dungen aus Holz oder Kunststoff, Wohnwagen, Wohnmobile, Bauwa‑
gen, Stellmachereien, Autosattlereien.
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15. Modellbau und Formenbau

16. Kulturwaren, z. B. Schmuck

(B)

Zum Organisationsbereich der IG Metall gehören auch

– alle selbstständigen Betriebsabteilungen bzw. Nebenbetriebe ande‑
rer Unternehmen, Heimarbeiter, Zwischenmeister und Subunterneh‑
mer, wenn sie der Produktion nach unter den vorstehenden Katalog
fallen,

– alle selbstständigen Betriebsabteilungen bzw. Nebenbetriebe, Heim‑
arbeiter, Zwischenmeister und Subunternehmer und Betriebe, die zur
Herstellung der im vorstehenden Organisationskatalog beispielhaft
genannten Produkte anstelle von oder in Verbindung mit Holz oder
Kunststoff andere Werkstoffe und/oder erneuerbare Rohstoffe ver‑
wenden und

– alle Betriebe, selbstständigen Betriebsabteilungen bzw. Nebenbe‑
triebe, Heimarbeiter, Zwischenmeister und Subunternehmer, deren
Zweck überwiegend darauf gerichtet ist, die unter diesen Organisa‑
tionskatalog fallenden Betriebe bei der Verwirklichung ihrer Zielset‑
zung zu unterstützen (z. B. Vor‑, End‑ und Teilfertigung, Teilefertigung,
Zulieferung, Weiterver‑ und ‑bearbeitung, Erbringung von Dienstlei‑
stungen jeder Art, z. B. Transport, Logistik, Montage, Reparatur, Rei‑
nigung, Bewachung, Energieerzeugung und ‑bereitstellung, Kantinen,
Versorgungseinrichtungen jeder Art, EDV, Finanzen, Vermögen, Per‑
sonalwesen, Verwaltung jeder Art, Vertrieb, Handel, Marketing). Dies
gilt insbesondere auch für solche Betriebe, selbstständigen Betriebs‑
abteilungen bzw. Nebenbetriebe, Heimarbeiter, Zwischenmeister und
Subunternehmer, die aufgrund von Auf‑ und Abspaltungen, Ausglie‑
derungen und/oder sonstigen unternehmerischen Veränderungen or‑
ganisatorischer und/oder gesellschaftsrechtlicher Art entstanden sind
oder entstehen bzw. tätig sind oder werden.
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3. Untersuchungsverfahren, Ausschlussverfahren

A) Untersuchungsverfahren zur Feststellung von gewerkschaftsschädi-
gendem Verhalten

1. Mitglieder, die nachweislich die Interessen der IG Metall schädigen,
gegen die Satzung verstoßen oder sich beharrlich weigern, den An‑
weisungen des Vorstandes oder des Ortsvorstandes ihrer Verwal‑
tungsstelle Folge zu leisten, können nach Durchführung eines Unter‑
suchungsverfahrens aus der IG Metall ausgeschlossen werden.

2. Der Antrag auf Durchführung eines Untersuchungsverfahrens kann
von einem oder mehreren Mitgliedern bei dem für den Antragsteller
bzw. die Antragstellerin zuständigen Ortsvorstand gestellt werden. Er
muss ausreichend begründet sein. Der Antrag und die Begründung
sind schriftlich einzureichen.
Ist ein Ortsvorstand Antragsteller, so ist der Antrag an den Vorstand
einzureichen.
Richtet sich die Anschuldigung gegen ein Ortsvorstandsmitglied, so
kann der Antrag auf Durchführung eines Untersuchungsverfahrens
vom Ortsvorstand an den Vorstand weitergeleitet werden. In diesen
Fällen beschließt der Vorstand die Einleitung und Durchführung des
Untersuchungsverfahrens.

3. Der Ortsvorstand bzw. der Vorstand hat nach Eingang des Antrages
auf Durchführung eines Untersuchungsverfahrens unverzüglich, spä‑
testens jedoch bei der übernächsten Sitzung, über diesen Antrag
Beschluss zu fassen. Wird die Einleitung des Untersuchungsverfah‑
rens beschlossen, so ist dem angeschuldigten Mitglied unverzüglich
die Anschuldigung zuzustellen mit der Aufforderung, sich gegen die
Anschuldigung innerhalb von 14 Tagen schriftlich zu rechtfertigen.
Während des Untersuchungsverfahrens haben die Beteiligten jegliche
öffentliche Erörterung über das Verfahren zu unterlassen.

4. Kommt das angeschuldigte Mitglied der Aufforderung zur schriftlichen
Rechtfertigung innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht nach, so
kann der Vorstand den Ausschluss ohne die weitere Durchführung
eines Untersuchungsverfahrens vollziehen.
Wird nach Eingang der Rechtfertigung vom Ortsvorstand bzw. dem
Vorstand die Durchführung des Untersuchungsverfahrens beschlos‑
sen,
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so ist auch der bzw. die Vorsitzende der Untersuchungskommission
zu benennen.

5. Die Untersuchungskommission besteht aus dem bzw. der vom Orts‑
vorstand bzw. vom Vorstand benannten Vorsitzenden und je zwei
von den Parteien zu stellenden Beisitzern bzw. Beisitzerinnen.

Die Mitglieder der Kommission müssen mindestens zwölf Monate
Mitglied der IG Metall und an dem Streit unbeteiligt sein.

Mit der Benennung des bzw. der Vorsitzenden der Untersuchungs‑
kommission ist das Verfahren eröffnet.

Der bzw. die Vorsitzende ist gehalten, das Verfahren unverzüglich
durchzuführen.

6. Haben sich vor Einleitung des Untersuchungsverfahrens schwerwie‑
gende Umstände ergeben oder ergeben sich solche bei der Einlei‑
tung oder während der Durchführung des Untersuchungsverfahrens,
so kann der Vorstand auf Antrag des Ortsvorstands das Ruhen der
gewerkschaftlichen Funktionen des angeschuldigten Mitgliedes und
den zeitweisen Ausschluss von Versammlungen beschließen. Die
Gründe sind dem angeschuldigten Mitglied unverzüglich mitzuteilen.
Fallen die schwerwiegenden Umstände weg, ist der Beschluss unver‑
züglich, auch ohne einen entsprechenden Antrag des Ortsvorstands
aufzuheben.

Gegen den Beschluss des Vorstandes ist die Beschwerde an den
Kontrollausschuss zulässig.

7. Der bzw. die Vorsitzende der Untersuchungskommission oder in sei‑
nem bzw. ihrem Auftrag der Ortsvorstand bzw. der Vorstand hat die
Parteien zur Benennung von je zwei Beisitzern bzw. Beisitzerinnen für
die Untersuchungskommission aufzufordern. Die Namen und Adres‑
sen der Beisitzer bzw. Beisitzerinnen sowie ihre Einverständniserklä‑
rung sind dem bzw. der Vorsitzenden innerhalb 14 Tagen schriftlich
mitzuteilen.

Sind in einem gleichen Verfahren mehrere angeschuldigte Mitglieder
betroffen, so soll mit der Aufforderung zur Benennung der Beisit‑
zer bzw. Beisitzerinnen von dem bzw. der Vorsitzenden der Unter‑
suchungskommission, des Ortsvorstands oder dem Vorstand ange‑
strebt werden, dass sie sich auf zwei Beisitzer bzw. Beisitzerinnen
einigen.
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8. Benennt das angeschuldigte Mitglied innerhalb der vorgeschriebenen
Frist keine Beisitzer bzw. Beisitzerinnen, so kann es vom Vorstand
ohne weitere Durchführung eines Untersuchungsverfahrens ausge‑
schlossen werden. Andernfalls wird das Verfahren ohne vom ange‑
schuldigten Mitglied benannte Beisitzer und Beisitzerinnen durchge‑
führt.

9. Der Vorstand ist berechtigt, auch ohne Antrag die Einleitung und
Durchführung eines Verfahrens zu beschließen.

In diesem Falle erfolgt die Aufforderung zur schriftlichen Rechtfer‑
tigung sowie die Benennung des bzw. der Vorsitzenden der Unter‑
suchungskommission und von zwei Beisitzern bzw. Beisitzerinnen
durch den Vorstand.

10. Die Einberufung der Untersuchungskommission erfolgt durch den
Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende. Dieser bzw. diese hat auch den
Antragsteller bzw. die Antragstellerin und das angeschuldigte Mit‑
glied mindestens acht Tage vor dem Termin einzuladen und in die‑
sem Schreiben darauf hinzuweisen, dass die Parteien das Erscheinen
etwa benötigter Zeugen oder Zeuginnen selbst zu veranlassen ha‑
ben, die spätestens drei Tage vor der Sitzung der Untersuchungs‑
kommission dem bzw. der Vorsitzenden schriftlich bekannt gegeben
werden müssen. Die Untersuchungskommission entscheidet über die
Anhörung von Zeugen bzw. Zeuginnen.

Der bzw. die Vorsitzende bestimmt die Termine zur Durchführung
des Verfahrens und leitet seine Durchführung verantwortlich. Sind
Beisitzer bzw. Beisitzerinnen an einem festgelegten Verfahrenstermin
verhindert, können Vertreter bzw. Vertreterinnen spätestens drei Tage
vor der Sitzung der Untersuchungskommission unter Beifügung ihrer
Einverständniserklärung schriftlich benannt werden. Die so benann‑
ten Ersatzbeisitzer bzw. ‑beisitzerinnen verbleiben in dieser Funktion
auch bei Fortführung des Verfahrens. Werden Ersatzbeisitzer bzw.
‑beisitzerinnen nicht rechtzeitig benannt, kann das Verfahren ohne
die verhinderten Beisitzer bzw. Beisitzerinnen durchgeführt werden.

Das gleiche gilt auch, wenn die Ersatzbeisitzer bzw. ‑beisitzerinnen
nicht zum festgelegten Termin erscheinen.

Ist der Antragsteller bzw. die Antragstellerin verhindert, kann der bzw.
die Vorsitzende entscheiden, dass ohne seine bzw. ihre Anwesenheit
verhandelt wird.



58

Ist der bzw. die Angeschuldigte durch unabwendbare Umstände an
der Teilnahme verhindert, so hat er bzw. sie dies dem bzw. der Vor‑
sitzendenunverzüglich nach Kenntnis dieser Umstände schriftlich an‑
zuzeigen. In einem solchen Fall hat der bzw. die Vorsitzende einen
neuen Termin für das Verfahren anzuberaumen. Ansonsten wird das
Untersuchungsverfahren ohne Anwesenheit der bzw. des Angeschul‑
digten durchgeführt.

Der bzw. die Vorsitzende hat für die Führung des Protokolls ein Mit‑
glied zu bestellen, das der Untersuchungskommission nicht ange‑
hört.

Das Untersuchungsverfahren ist nicht öffentlich. Eine Vertretung des
Antragstellers bzw. der Antragstellerin sowie des angeschuldigten
Mitgliedes durch andere Mitglieder oder Außenstehende ist nicht zu‑
lässig.

11. Die Untersuchungskommission hat die der Anschuldigung zugrun‑
de liegenden Angaben genau zu prüfen und eine Beweisaufnahme
vorzunehmen. Über diese Beweisaufnahme ist ein Protokoll anzu‑
fertigen. Das Protokoll ist zu verlesen und muss von dem bzw. der
Vorsitzenden und dem für die Führung des Protokolls bestellten Mit‑
glied unterzeichnet werden. Das Protokoll muss den Gang und die
Ergebnisse des Untersuchungsverfahrens im Wesentlichen wiederge‑
ben. Im Protokoll ist zu vermerken, dass die Verlesung geschehen ist
und ob bzw. welche Einwendungen erhoben worden sind.

Nach Schluss der Beweisaufnahme hat die Untersuchungskommissi‑
on zu beraten und eine Empfehlung zu beschließen.

Dieser Empfehlung ist das Abstimmungsergebnis und eine einge‑
hende Begründung beizufügen. Beschluss, Abstimmungsergebnis
und Begründung sind von den anwesenden Mitgliedern der Unter‑
suchungskommission und dem Schriftführer bzw. der Schriftführerin
zu unterzeichnen. Werden Unterschriften verweigert, sind die Gründe
dafür anzumerken.

Die Kommission kann dem Vorstand eine der folgenden Maßnahmen
empfehlen:

a) Einstellung des Verfahrens

b) Erteilung einer schriftlichen Rüge;

c) Ausschluss von allen gewerkschaftlichen Funktionen auf eine be‑
stimmte Zeit;
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d) Ausschluss von allen gewerkschaftlichen Funktionen und Ver‑
sammlungen auf eine bestimmte Zeit;

e) Ausschluss des bzw. der Angeschuldigten aus der IG Metall.

Für die Durchführung von Untersuchungsverfahren, die Abfassung
des Protokolls und die Erfassung der Beschlüsse der Untersuchungs‑
kommission ist die vom Vorstand beschlossene Richtlinie zu §§ 9 bis
12 der Satzung maßgebend.

Nach Abschluss des Untersuchungsverfahrens sind alle Unterlagen
und Akten an den Ortsvorstand zurückzureichen.

12. Der Ortsvorstand hat die Durchführung des Verfahrens nachzuprüfen
und dem Vorstand mitzuteilen, ob er dem Beschluss der Untersu‑
chungskommission beitritt oder dem Vorstand andere Maßnahmen
nach Ziffer 11 Absatz 4 zur Durchführung gegen das angeschuldigte
Mitglied in Vorschlag bringt.

Der Ortsvorstand hat mit seinem Beschluss das gesamte Aktenma‑
terial des Verfahrens über die Bezirksleitung an den Vorstand zu
senden. Der Vorstand entscheidet, welche Maßnahmen gegen das
angeschuldigte Mitglied getroffen werden.

13. Ist ein Mitglied während des gegen ihn gerichteten Verfahrens aus
der IG Metall ausgetreten, so wird das Verfahren durch Beschluss des
Vorstandes eingestellt.

14. Gegen den Verfahrensablauf und den Beschluss des Vorstandes kann
innerhalb von vier Wochen nach Zustellung durch das angeschuldigte
oder durch das Antrag stellende Mitglied Beschwerde beim Kontroll‑
ausschuss eingelegt werden. Der Beschwerde muss eine Begründung
beigefügt sein. Die Beschwerde kann sich nur gegen Verfahrensab‑
läufe oder Beschlüsse richten, die gegen die Satzung, gegen Be‑
schlüsse des Gewerkschaftstages, des Beirates oder des Vorstandes
oder gegen die Verfahrensrichtlinien verstoßen.

Gegen die Entscheidung des Kontrollausschusses kann innerhalb vier
Wochen nach ihrer Zustellung Einspruch an den Beirat eingelegt wer‑
den. Dieser entscheidet endgültig.

Beschwerden an den Kontrollausschuss und Einsprüche an den Bei‑
rat sind durch Einschreiben an den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende
des Kontrollausschusses zu richten.
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Die Entscheidung des Vorstandes gemäß Anhang 3 A, Ziffer 11, Ab‑
satz 4 wird erst vollzogen, wenn über eine Beschwerde bzw. einen
Einspruch des Mitgliedes entschieden worden bzw. die Frist hierfür
verstrichen ist. Der ordentliche Rechtsweg gegen die Entscheidung
des Vorstandes ist bis zu ihrem Vollzug ausgeschlossen.

B) Ausschluss ohne Untersuchungsverfahren

1. Mitglieder, die die IG Metall durch Betrug, Unterschlagung von Ge‑
werkschaftsgeldern, durch Streik‑ oder Sperrebruch schädigen, kön‑
nen vom Vorstand ohne Durchführung eines Untersuchungsverfah‑
rens gemäß § 9 ausgeschlossen werden.

Der Ausschluss von Mitgliedern ohne Untersuchungsverfahren kann
auch erfolgen, wenn sie einer gegnerischen Organisation angehören
oder sich an deren gewerkschaftsfeindlichen Aktivitäten beteiligen
oder diese unterstützen.

2. Das betroffene Mitglied ist vom Ortsvorstand aufzufordern, sich in‑
nerhalb einer Frist von 14 Tagen zu äußern.

Äußert sich das Mitglied innerhalb dieser Frist nicht oder steht zur
Überzeugung des Ortsvorstands das Verhalten nach Ziffer 1 nachweis‑
lich fest, so kann sie Antrag auf Ausschluss ohne Untersuchungsver‑
fahren beim Vorstand stellen.

3. Der Ortsvorstand hat mit dem Antrag auf Ausschluss ohne Unter‑
suchungsverfahren ausreichendes Beweismaterial an den Vorstand
einzusenden. Mit dem Antrag an den Vorstand auf Ausschluss ohne
Untersuchungsverfahren ruhen die Rechte und Pflichten. Der Mit‑
gliedsausweis ist einzuziehen.

4. Gegen den Beschluss des Vorstandes kann entsprechend Anhang 3
A, Ziffer 14 Beschwerde und Einspruch eingelegt werden.
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Hinweise

1. Absicherung für ehrenamtliches Engagement

Wer für die IG Metall ehrenamtlich tätig ist und bei der Durchführung
der übertragenen Organisationsarbeiten einen Unfall erleidet, kann einen
Antrag auf Unfallunterstützung durch den DGB stellen. Im Todesfall wird
auf Antrag den Hinterbliebenen eine Unstützung gewährt. Der Antrag wird
bei der zuständigen Verwaltungsstelle der IG Metall gestellt.

Die Unterstützung kann bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit, Heilver‑
fahren, dauernder Erwerbsunfähigkeit, Teilerwerbsunfähigkeit und Tod
gewährt werden. Alle Unterstützungen werden freiwillig gewährt.

2. Unterstützung durch die GUV/Fakulta

Alle Mitglieder der IG Metall,

– zu deren Berufspflichten das Lenken oder Bedienen von Fahrzeugen
aller Art einschließlich Schienenfahrzeugen, Kraftfahrzeugen oder
Schiffen gehört

oder

– die, ohne ein Fahrzeug zu lenken oder zu bedienen, berufsbedingt
am Straßen‑, Schienen‑, Luft‑ oder Schiffsverkehr beteiligt sind,

können der gewerkschaftlichen Einrichtung GUV/Fakulta beitreten. Der
zusätzliche Jahresbeitrag beträgt zurzeit Euro 18,00. Es können nur Mit‑
glieder einer DGB Gewerkschaft beitreten.

IG Metall Mitglieder, die Beiträge an die GUV/Fakulta zahlen, haben An‑
spruch auf Leistungen und Unterstützungen (z. B. Rechtsschutz, Scha‑
densersatzbeihilfe, wirtschaftliche Notlage, Berufs‑ oder Erwerbsunfähig‑
keit, Unfalltod) gemäß Unterstützungsordnung der Gewerkschaftlichen
Unterstützungseinrichtung für Verkehrsteilnehmer GUB/Fakulta. Als be‑
ruflich veranlasst gelten auch Wege im Gewerkschaftsauftrag oder zu
gewerkschaftlichen Veranstaltungen und die Arbeitswege.
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